
Gemeindeverwaltung

Öff nungszeiten
Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 16.00 - 18.30 Uhr

Terminvereinbarung auch außerhalb 
der Öff nungszeiten möglich

Kontakt
Telefonisch unter 07139/9306-0 oder 
per E-Mail: info@langenbrettach.de
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Wir starten mit dem „Bewegungstreff im Freien“.  

ALLE können mitmachen – auch mit Rollator oder leichten körperlichen 
Beeinträchtigungen. 30 Minuten Bewegung in der Gruppe und an der frischen Luft 

bringen Spaß und halten fit. 

  

Sie brauchen keine Sportkleidung und können mitmachen 
oder auch erstmal zuschauen. 

 
Start: Donnerstag 03. Mai 2018 um 10.00 Uhr 

 auf dem Kirchplatz  
und dann immer ( bei Wind und Wetter ) donnerstags. 

 
WIR freuen uns auf SIE 

Ihre Bewegungsleiter Marketa Dürrich und Dietmar Gritz.  

Bürgermeister Timo Natter ist zum Starttermin auch mit dabei. 

Im Anschluss gibt es einmalig Kaffee und Zopf. 

Gemeinsam: 
„ Generationen leben in Langenbrettach „ 

WIR freuen uns auf SIE – 
egal ob Sie gleich mitmachen oder erstmal zuschauen!! 

 

Wenn Sie vorab Fragen haben melden sie sich telefonisch bei Claudia Erbe unter 
der Telefonnummer 07139 / 9306-41. 

Bewegungstreff  im Freien
Jeden Donnerstag um 10.00 Uhr - ab 
sofort wieder auf dem Lindenplatz 
bei der Kirche

Foto: Pixabay

Gedenkfeier
auf dem Friedhof Langenbeutingen
am Sonntag, 25. November 2018
im Anschluss an den Gottesdienst

Mitwirkende: Musikverein Langenbeutingen,
TSV Langenbeutingen und die Chorgemeinschaft

Hierzu wird herzlich eingeladen.

Timo Natter    Marcus Reichert
Bürgermeister    Ortsvorsteher

Foto: Pixabay
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Ärztlicher Notfalldienst  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feier-
tagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten
kostenfreie Rufnummer  116 117
Bad Friedrichshall, Am Plattenwald 7
Samstag, Sonntag und Feiertag 7.00 bis 7.00 Uhr
SLK Klinikum Möckmühl, Hahnenäcker 1,
Samstag, Sonntag und Feiertag 8.00 bis 20.00 Uhr
SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, 
Am Gesundbrunnen 20-26
Montag bis Freitag 18.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 9.00 bis 22.00 Uhr
Kostenfreie Onlinesprechstunde
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt - kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten nur für 
gesetzlich Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Rettungsdienst 112

Krankentransport 07131/19222

Kinderärztlicher Notdienst

Rufnummer für den Landkreis Heilbronn  0180/6071310
SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, Am Gesund-
brunnen 20 
Montag bis Freitag 19.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Augenärztlicher Notdienst

Rufnummer für den Landkreis Heilbronn  0180/3112005

Hals-, Nasen-, Ohrenärztlicher Notdienst 

Rufnummer für den Landkreis Heilbronn 0180/5120112
SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, Am Gesund-
brunnen 20 - 26
Samstag, Sonntag und Feiertag 10.00 bis 20.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst an Wochenenden und  
Feiertagen

zu erreichen unter http://www.kzvbw.de 0711/7877712

Apothekenbereitschaftsdienst 

Do. 22.11. Engel-Apotheke, Marktstr. 37, Neckarsulm, 
 Tel. 07132/6182
 Kosmas-Apotheke, Hauptstr. 42, Pfedelbach, 
 Tel. 07941/3180
Fr. 23.11. Apotheke, Neudenau, Neue Anlage 1, Neudenau, 
 Tel. 06264/92240
 Rats-Apotheke, Am Bahnhof 1, Forchtenberg, 
 Tel. 07947/2203
Sa. 24.11. Rats-Apotheke am Marktplatz, Marktplatz 1, 
 Neckarsulm, Tel. 07132/2211
 Rats-Apotheke, Karlsvorstadt 8, Öhringen, 
 Tel. 07941/8264
So. 25.11. Deutschorden-Apotheke, Badstr. 13, Bad Friedrichshall-
 Jagstfeld, Tel. 07136/970159
Mo. 26.11. Kirchbrunnen-Apotheke, Hauptstr. 41, Langenbrettach,
 Tel. 07139/452233
Di. 27.11. Salinen-Apotheke, Friedrichshaller Str.,
 Bad Friedrichshall-Mitte, Tel. 07136/98110
 Hof-Apotheke, Marktplatz 9, Öhringen, Tel. 07941/2321
Mi. 28.11. Apotheke im Kaufland, Rötelstr. 35, Neckarsulm, 
 Tel. 07132/922194
 Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 25, Öhringen, 
 Tel. 07941/8584
Weitere Dienstbereitschaften unter Tel. 0800 00 22833 kostenfrei 
aus dem Festnetz, Tel. 22833 (Kosten max. 69 ct/Min) oder unter 
www.aponet.de oder unter www.langenbrettach.de

Telefonseelsorge Heilbronn 0800/1110111

Tag und Nacht für Sie zu sprechen

Suchtberatung im Landkreis Heilbronn

Die Suchtberatung im Landkreis Heilbronn bietet jeweils donnerstags 
von 14.00 bis 17.00 Uhr Sprechzeiten in der Diakonischen Bezirks-
stelle in Neuenstadt an.
Terminvereinbarung und Info unter Tel. 07131/898690

Polizeiposten Neuenstadt

Hauptstr. 10, 74196 Neuenstadt, Tel. 07139/4710-0, Fax 4710-20
E-Mail: neuenstadt.pw@polizei.bwl.de

Polizeirevier Neckarsulm 07132/9371-0

Notruf  110

Feuer  112

Gasversorgung Unterland - Störungen

Störungen bitte melden unter Tel. 07131/610-1503

Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 19.11.2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.11.2018 Folgendes 
beraten und entschieden:
• Aufnahme von Personen in die Anschlussunterbringung
• Fehlbelegerabgabe - Abschluss eines öffentlich rechtlichen Ver-

trages mit dem Landratsamt Heilbronn
Im Landkreis Heilbronn hat das Landratsamt seither im Wesentlichen 
die Zuweisung und Verwaltung im Rahmen der Erstunterbringung 
der Asylbewerber auf die Gemeinden als zuständige Behörde im 
staatlichen Auftrag und auf Kostenabrechnung mit dem Land erfüllt.
Seit 2015 ist bekannt, dass die Gemeinden nach 24 Monaten in der 
Erstunterbringung oder bei Anerkennung der Asylbewerber für die 
weitere (Anschluss-)Unterbringung zuständig sind.

Amtliche Bekanntmachungen
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Nachhaltigkeit

Papier

Das eingesetzte Papier ist aus deutscher 
Produktion (Augsburg/Bayern).  
Es besteht zu ca. 75 % aus Altpapier.  
Der verwendete Holzschliff wird aus 
Durchforstungsholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern gewonnen.

Energie

Wir verwenden zu 100 %  zertifizierten 
Strom aus Wasserkraft und vermeiden 
damit  Umweltauswirkungen – keine 
 CO2-Emission, kein radioaktiver Abfall.

Mehr Informationen: 
http://www.nussbaum-medien.de/
ueber-uns/oekologische-verantwortung
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Bisher wurden diese Menschen, wenn die Gemeinden keine freien 
Wohnungen anbieten konnten, weiterhin (für die Gemeinden kosten-
frei) in den (Erst-)Unterkünften des Landkreises untergebracht.
Nun hat der Landesrechnungshof das Landratsamt aufgefordert, 
das Flüchtlingsaufnahmegesetz umzusetzen und die Asylbewerber 
nach Ablauf der 24 Monate in den kreisangehörigen Gemeinden 
unterzubringen.
Der Landkreis hat daher 2 Möglichkeiten:
Entweder erfolgt die Kostenübernahme (Fehlbelegerabgabe) durch 
die Kommunen oder die Menschen werden den Kommunen zuge-
wiesen.
Ab dem 1.1.2019 betragen die Kosten pro Fehlbeleger 266,- €/Kopf 
und Monat.
Was heißt das nun konkret für Langenbrettach:
Der Liste des Landkreises sind folgende Zahlen über die Aufnahme in 
die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zu entnehmen:
Stand 31.10.2018 soll die Gemeinde Langenbrettach 42 Personen 
unterbringen bzw. schon untergebracht haben.
11 Personen sind der Gemeinde bereits zugewiesen. Es bleibt also 
zum Stand 31.10.2018 ein Soll von 31 Personen.
Zum 1.11.2018 hat die Gemeinde eine Familie mit 6 Personen auf-
genommen.
Zum 18.12.2018 erfolgt die Zuweisung einer Familie mit 5 weiteren 
Personen.
Es bleibt demnach ein Soll von 20 Personen.
Der Gemeinderat hat dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Ver-
trages mit dem Landratsamt Heilbronn zugestimmt und sich für die 
Aufnahme von weiteren Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung 
entschieden.
In naher Zukunft sollen in der Beutinger Straße 5 im Ortsteil Brettach 
11 weitere Personen aufgenommen werden.
Für 9 Personen muss die Gemeinde die Fehlbelegerabgabe an den 
Landkreis begleichen.

Vollsperrung der L 1088 ab Kreisverkehr bis Abzwei-
gung nach Baumerlenbach

Ab 26.11.bis 30.11.2018 müssen dringende Straßensanierungs- 
arbeiten auf der L 1088 ab Kreisverkehr bei Brettach bis zur Abzwei-
gung nach Baumerlenbach unter Vollsperrung durchgeführt werden.
Die Umleitungen werden von der Straßenmeisterei einmal ab dem 
Kreisverkehr über Kochersteinsfeld und Baumerlenbach und über 
Brettach und Langenbeutingen (jeweils in beide Richtungen) ausge-
schildert.
Wir bitten um Beachtung.

Erlass verschiedener Satzungen Bereich Feuerwehr

Kostenersätze für Einsätze bei Hochwasser, Starkregen und 
Sturm
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.11.2018 aufgrund von 
Änderungen im Feuerwehrgesetz verschiedene Satzungen für den 
Bereich freiwillige Feuerwehr überarbeiten und anpassen müssen.
Im Zuge der Vorbereitung der Feuerwehrentschädigungssatzung und 
der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung wurde auch die Feuerwehrsat-
zung überarbeitet. Aufgrund einiger redaktioneller Änderungen wird 
die Satzung komplett neu erlassen und an das Muster des Gemein-
detags Baden-Württemberg angepasst.
Die Feuerwehr-Entschädigungssatzung wurde ebenfalls an das Sat-
zungsmuster des Gemeindetags Baden-Württemberg angepasst. 
Sie regelt die Entschädigung bei Verdienstausfällen aufgrund der 
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Langen-
brettach für Einsätze und Fortbildungen.
Diese Entschädigungssätze wurden erhöht, ebenso die zusätzlichen 
Entschädigungen, die bestimmte Angehörige der Feuerwehr erhal-
ten.
Zuletzt wurde die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leis-
tungen der freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehr-Kosten-Ersatzsatzung) 
neu erlassen.
Auch diese Satzung basiert auf einem Muster des Gemeindetags 
Baden-Württemberg. Grundlage ist das Feuerwehrgesetz.
Die Satzung regelt, in welcher Höhe und wann die Gemeinde vom 
Verursacher des Einsatzes einen Kostenersatz verlangen kann. 
Grundsätzlich sind nur Einsätze der Feuerwehr bei Bränden und 
der Rettung von Mensch und Tier aus lebensbedrohlichen Lagen 
kostenfrei.
Alle anderen Einsätze müssen nach dem Feuerwehrgesetz in Rech-
nung gestellt werden.

Bisher wurden in Langenbrettach die Einsätze bei Hochwasserereig-
nissen und Starkregenereignissen (z.B. Keller auspumpen usw.) den 
Bürgern nicht in Rechnung gestellt.
Die Gemeinde Langenbrettach ist jedoch gesetzlich dazu verpflichtet, 
diese Einsätze in Rechnung zu stellen.
Es gibt hier keinen Ermessensspielraum, d.h. der Gemeinderat muss 
diese Satzung erlassen.
Diese Satzung muss dann auch umgesetzt werden und Einsätze 
bei Hochwasser, Starkregen und Sturm künftig in Rechnung gestellt 
werden.

Gemeinde Langenbrettach Landkreis Heilbronn

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Langen-
brettach (Feuerwehrsatzung - FwS)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 
1 Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs.1 Satz 1, § 8 Abs. 2 Satz 2 HS. 2, § 
10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 
des Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat am 19.11.2018 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Name und Gliederung der freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Langenbrettach, in dieser Satzung Feu-
erwehr genannt, ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende 
Einrichtung der Gemeinde Langenbrettach ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit.

(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus
1.  der Einsatzabteilung Langenbrettach (bestehend aus Löschzug 1 

und Löschzug 2)
2.  der Altersabteilung Langenbrettach
3.  der Jugendabteilung Langenbrettach (Jugendfeuerwehr Langen-

brettach).

§ 2
Aufgaben

(1) Die Feuerwehr hat
1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe 

zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei 
drohenden Gefahren zu schützen und

2.  zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen 
Lagen technische Hilfe zu leisten.

 Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, 
einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, 
das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehen-
den Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Men-
schen und Tieren oder für andere wesentliche Rechtsgüter 
führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte 
und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar 
betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen 
beseitigt oder verhindert werden kann.

(2) Der Bürgermeister kann die Feuerwehr beauftragen
1.  mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Men-

schen, Tiere und Schiffe und
2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brand-

schutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsicherheitswa-
che.

§ 3
Aufnahme in die Feuerwehr

(1) In die Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr können aufgrund 
freiwilliger Meldung Personen als ehrenamtlich Tätige aufgenommen 
werden, die
1.  das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen erst nach Vollen-

dung des 18. Lebensjahres an Einsätzen teilnehmen,
2.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

gewachsen sind,
3.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind,
4. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
5.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs 

(StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
haben,

Amtliche Bekanntmachungen
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6.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB 
mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaubnis) 
unterworfen sind und

7.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt 
wurden.

Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre betragen.

(2) Die Aufnahme in die Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr 
erfolgt für die ersten zwölf Monate auf Probe. Innerhalb der Probezeit 
soll der Feuerwehrangehörige erfolgreich an einem Grundausbil-
dungslehrgang teilnehmen. Aus begründetem Anlass kann die Pro-
bezeit verlängert werden. Auf eine Probezeit kann verzichtet oder sie 
kann abgekürzt werden, wenn Angehörige der Jugendfeuerwehr in 
die Einsatzabteilung übertreten oder eine Person eintritt, die bereits 
einer anderen Gemeindefeuerwehr oder einer Werkfeuerwehr ange-
hört oder angehört hat.

(3) Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen (§ 11 
Abs. 4 FwG) kann der Feuerwehrausschuss im Einzelfall die Aufnah-
me abweichend von den Absätzen 1 und 2 regeln sowie Ausnahmen 
von der Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes nach § 
4 Abs. 1 Nr. 5 und den Dienstpflichten nach § 5 Abs. 5 und 6 zulas-
sen.

(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Feuerwehrkommandan-
ten zu richten. Vor Vollendung des 18. Lebensjahrs ist die schriftliche 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Über die Auf-
nahme auf Probe, die Verkürzung oder Verlängerung der Probezeit 
und die endgültige Aufnahme entscheidet der Feuerwehrausschuss. 
Neu aufgenommene Angehörige der Gemeindefeuerwehr werden 
vom Feuerwehrkommandanten durch Handschlag verpflichtet.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung 
ist dem Gesuchsteller vom Bürgermeister schriftlich mitzuteilen.

(6) Jeder Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhält einen vom Bür-
germeister ausgestellten Dienstausweis.

§ 4
Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes

(1) Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in der Einsatzabteilung der 
freiwilligen Feuerwehr endet, wenn der ehrenamtlich tätige Angehöri-
ge der Gemeindefeuerwehr
1.  die Probezeit nicht besteht,
2.  während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt erklärt,
3.  seine Dienstverpflichtung nach § 12 Abs. 2 FwG erfüllt hat,
4.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

nicht mehr gewachsen ist,
5.  das 65. Lebensjahr vollendet hat,
6.  infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit zur Beklei-

dung öffentlicher Ämter verloren hat,
7.  Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit 

Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaubnis) unter-
worfen wird oder

8.  wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurde.

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf seinen 
Antrag vom Bürgermeister aus dem Feuerwehrdienst in der Einsatz-
abteilung zu entlassen, wenn
1.  er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersabteilung überwechseln 

möchte,
2.  der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen oder berufli-

chen Gründen nicht mehr möglich ist,
3.  er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder
4.  er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in eine 

andere Gemeinde verlegt.
In den Fällen der Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehrangehöri-
ge nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auch ohne seinen 
Antrag entlassen werden. Der Betroffene ist vorher anzuhören.

(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe schriftlich 
beim Feuerwehrkommandanten einzureichen.

(4) Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine Woh-
nung in eine andere Gemeinde verlegt, hat dies binnen einer Woche 
dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn 
er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in eine 
andere Gemeinde verlegt.

(5) Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehrausschus-
ses den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst eines Feuerwehrangehöri-
gen aus wichtigem Grund beenden. Dies gilt insbesondere
1.  bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,
2.  bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten,
3.  bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der Feu-

erwehr oder
4. wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Störung 

des Zusammenlebens in der Gemeindefeuerwehr verursacht hat 
oder befürchten lässt.

Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeister hat die Been-
digung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes durch schriftlichen 
Bescheid festzustellen.

(6) Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden sind, 
erhalten auf Antrag eine Bescheinigung über die Zugehörigkeit zur 
Feuerwehr.

§ 5
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeindefeuerwehr haben das Recht, den ehrenamtlich tätigen 
Feuerwehrkommandanten, seinen Stellvertreter und die Mitglieder 
des Feuerwehrausschusses zu wählen.

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
erhalten nach Maßgabe des § 16 FwG und der örtlichen Satzung 
über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr eine Entschädigung.

(3) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
erhalten bei Sachschäden, die sie in Ausübung oder infolge des Feu-
erwehrdienstes erleiden, einen Ersatz nach Maßgabe des § 17 FwG.

(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
sind für die Dauer der Teilnahme an Einsätzen oder an der Aus- und 
Fortbildung nach Maßgabe des § 15 FwG von der Arbeits- oder 
Dienstleistung freigestellt.

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
sind verpflichtet (§ 14 Abs. 1 FwG)
1.  am Dienst und an Aus- und Fortbildungslehrgängen regelmäßig 

und pünktlich teilzunehmen,
2.  bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden,
3.  den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen,
4.  im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den 

anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber kameradschaft-
lich zu verhalten,

5.  die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuer-
wehrdienst zu beachten,

6.  die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Einrich-
tungen gewissenhaft zu pflegen und sie nur zu dienstlichen 
Zwecken zu benutzen, und

7.  über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von 
denen sie im Rahmen ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen 
und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders 
angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist.

(6) Die Angehörigen der Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr 
haben eine Abwesenheit von länger als zwei Wochen dem Feuer-
wehrkommandanten oder dem von ihm Beauftragten rechtzeitig vor-
her anzuzeigen und eine Dienstverhinderung bei ihrem Vorgesetzten 
vor dem Dienstbeginn zu melden, spätestens jedoch am folgenden 
Tage die Gründe hierfür zu nennen.

(7) Aus beruflichen, gesundheitlichen, familiären oder persönlichen 
Gründen kann ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeinde-
feuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkommandanten vorübergehend 
von seinen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit werden. 
Unter gleichen Voraussetzungen kann der Feuerwehrkommandant 
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auf Antrag Dienstpflich-
ten nach Abs. 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft beschränken.

(8) Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr 
gleichzeitig Mitglied einer Berufsfeuerwehr, einer Werkfeuerwehr 
oder hauptamtlicher Feuerwehrangehöriger, haben die sich hieraus 
ergebenden Pflichten Vorrang vor den Dienstpflichten nach Absatz 
5 Nr. 1 und 2.

Amtliche Bekanntmachungen
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(9) Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeu-
erwehr schuldhaft die ihm obliegenden Dienstpflichten, kann ihm 
der Feuerwehrkommandant einen Verweis erteilen. Grobe Verstöße 
kann der Bürgermeister auf Antrag des Feuerwehrkommandanten 
mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro ahnden. Der Bürgermeister 
kann zur Vorbereitung eines Beschlusses des Gemeinderats auf 
Beendigung des Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 5 den ehren-
amtlich tätigen Feuerwehrangehörigen auch vorläufig des Dienstes 
entheben, wenn andernfalls der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen 
beeinträchtigt würden. Der Betroffene ist vor einer Entscheidung nach 
den Sätzen 1 bis 3 anzuhören.

§ 6
Altersabteilung

(1) In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung 
übernommen, wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und Abs. 2 Nr. 2 bis 
4 aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in der Einsatzabteilung 
ausscheidet und keine gegenteilige Erklärung abgibt.

(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehörige der 
Feuerwehr, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, unter Belassung 
der Dienstkleidung aus der Einsatzabteilung in die Altersabteilung 
übernehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1).

(3) Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter werden von 
den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren in 
geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung des Feuerwehraus-
schusses zu der Wahl durch den Feuerwehrkommandanten bestellt. 
Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres 
vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers 
weiterzuführen. Sie können vom Gemeinderat nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses abberufen werden.

(4) Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unterstützt den 
Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellvertretenden Leiter der 
Altersabteilung unterstützt und von ihm in seiner Abwesenheit mit 
allen Rechten und Pflichten vertreten.

(5) Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die erforderlichen 
gesundheitlichen und fachlichen Anforderungen erfüllen, können vom 
Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem Leiter der 
Altersabteilung zu Übungen und Einsätzen herangezogen werden.

§ 7
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Feuerwehr führt den Namen Jugendfeu-
erwehr Langenbrettach. Sie ist eine selbstständige, organisatorisch 
von der Einsatzabteilung unabhängige Jugendabteilung.

(2) In die Jugendfeuerwehr können Personen bis zum vollendeten 
17. Lebensjahr aufgenommen werden, wenn sie
1.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

gewachsen sind,
2.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind,
3.  sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
4.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs 

(StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
haben,

5.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 7 des 
Jugendgerichtsgesetzes (JGG), mit Ausnahme der Entziehung 
der Fahrerlaubnis, unterworfen sind und

6.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt 
wurden.

Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungs-
berechtigten beantragt werden. Über die Aufnahme und das dafür 
maßgebende Mindestalter entscheidet der Feuerwehrausschuss.

(3) Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur 
Jugendfeuerwehr endet, wenn
1.  er in die Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen wird,
2.  er aus der Jugendfeuerwehr austritt,
3.  die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich zurück-

nehmen,
4.  er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen 

ist,
5.  er das 18. Lebensjahr vollendet oder

6.  der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuerwehr 
aus wichtigem Grund beendet.

§ 4 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Der Leiter der Jugendabteilung (Jugendfeuerwehrwart) und sein 
Stellvertreter werden von den Angehörigen ihrer Abteilung auf die 
Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach Zustim-
mung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den Feuerwehr-
kommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit 
oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt 
eines Nachfolgers weiterzuführen. Der Feuerwehrkommandant kann 
geeignet erscheinende Angehörige der Gemeindefeuerwehr mit der 
vorläufigen Leitung der Jugendfeuerwehr beauftragen. Der Jugend-
feuerwehrwart muss der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr 
angehören und soll den Lehrgang Jugendfeuerwehrwart besucht 
haben. Der Jugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter können vom 
Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen 
werden.

(5) Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unterstützt den 
Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellvertretenden Leiter der 
Jugendfeuerwehr unterstützt und von ihm in seiner Abwesenheit mit 
allen Rechten und Pflichten vertreten.

§ 8
Ehrenmitglieder

Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses
1.  Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere 

Verdienste erworben oder zur Förderung des Brandschutzes 
wesentlich beigetragen haben, die Eigenschaft als Ehrenmitglied 
und

2.  bewährten Kommandanten nach Beendigung ihrer aktiven 
Dienstzeit die Eigenschaft als Ehrenkommandant verleihen.

§ 9
Organe der Feuerwehr

Organe der Feuerwehr sind
1.  Feuerwehrkommandant,
2. Leiter der Altersabteilung,
3.  Leiter der Jugendfeuerwehr,
4.  Feuerwehrausschuss,
5.  Ausschuss der Jugendfeuerwehr,
6.  Hauptversammlung,
7.  Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr.

§ 10
Feuerwehrkommandant und Stellvertreter

(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant.

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine zwei 
gleichberechtigten Stellvertreter werden von den Angehörigen der 
Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte in gehei-
mer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

(3) Die zwei gleichberechtigten Stellvertreter sind gleichzeitig auch 
automatisch Zugführer.
Stellvertreter 1 ist automatisch auch Zugführer von Zug 1.
Stellvertreter 2 ist automatisch auch Zugführer von Zug 2.
Es bedarf hier keiner weiteren Wahl.

(4) Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandan-
ten und seiner zwei gleichberechtigten Stellvertreter werden in der 
Hauptversammlung durchgeführt.

(5) Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und zu sei-
nen zwei gleichberechtigten Stellvertretern kann nur gewählt werden, 
wer
1.  der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehört,
2.  über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun-

gen verfügt und
3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums 

erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen 
erfüllt.

(6) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine zwei 
gleichberechtigten Stellvertreter werden nach der Wahl und nach 
Zustimmung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt.

Amtliche Bekanntmachungen
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(7) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine zwei 
gleichberechtigten Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf ihrer 
Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum 
Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Kommt binnen drei 
Monaten nach Freiwerden der Stelle oder nach Versagung der 
Zustimmung keine Neuwahl zustande, bestellt der Bürgermeister den 
vom Gemeinderat gewählten Feuerwehrangehörigen zum Feuer-
wehrkommandanten oder einem seiner Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 
3 FwG). Diese Bestellung endet mit der Bestellung eines Nachfolgers 
nach Absatz 5.

(8) Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkomman-
danten und seiner zwei gleichberechtigten Stellvertreter kann binnen 
einer Woche nach der Wahl von jedem Wahlberechtigten Einspruch 
bei der Gemeinde erhoben werden. Nach Ablauf der Einspruchs-
frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Gegen die Entscheidung über den Einspruch können der 
Wahlberechtigte, der Einspruch erhoben hat, und der durch die 
Entscheidung betroffene Bewerber unmittelbar Anfechtungs- oder 
Verpflichtungsklage erheben.

(9) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr verantwortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und führt die ihm 
durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Aufgaben durch. Er 
hat insbesondere
1.  eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach § 2 

aufzustellen und fortzuschreiben und sie dem Bürgermeister 
mitzuteilen,

2.  auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung hin-
zuwirken,

3.  für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr und

4.  für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -einrich-
tungen zu sorgen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 FwG),

5.  die Zusammenarbeit der Einsatzabteilung bei Übungen und Ein-
sätzen zu regeln,

6.  die Tätigkeit der Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeu-
erwehr sowie des Kassenverwalters und des Gerätewarts zu 
überwachen,

7.  dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu berichten,
8.  Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bürger-

meister mitzuteilen.
Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben ange-
messen zu unterstützen.

(10) Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den 
Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen Angelegenheiten von 
sich aus zu beraten. Er soll zu den Beratungen der Gemeindeorgane 
über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme zuge-
zogen werden.

(11) Die zwei gleichberechtigten stellvertretenden Feuerwehrkom-
mandanten haben den Feuerwehrkommandanten zu unterstützen 
und ihn in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu 
vertreten.

(12) Bei Anwesenheit beider stellvertretenden Kommandanten hat 
im Vertretungsfall des Kommandanten, bei Uneinigkeit, derjenige 
Stellvertreter die Vertretungskompetenz, um dessen Zuständigkeits-
bereich (bezogen auf den Ortsteil) es sich handelt.
Im Einsatzfall ist ebenso zu verfahren. Bei Uneinigkeit hat derjenige 
Stellvertreter die Vertretungskompetenz, in dessen Ortsteil der Ein-
satz stattfindet.

(13) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine zwei 
gleichberechtigten Stellvertreter können vom Gemeinderat nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden (§ 8 Abs. 
2 Satz 5 FwG).

§ 11
Unterführer

(1) Ein Unterführer (Zug- und Gruppenführer) darf nur bestellt wer-
den, wenn er
1.  der Einsatzabteilung der Feuerwehr angehört,
2.  über die für sein Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 

verfügt und
3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums 

erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen 
erfüllt.

(2) Die Unterführer werden vom Feuerwehrkommandanten auf Vor-
schlag des Feuerwehrausschusses auf die Dauer von fünf Jah-
ren bestellt. Der Feuerwehrkommandant kann die Bestellung nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses widerrufen. Die Unterführer 
haben ihre Dienststellung nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle 
eines vorzeitigen Ausscheidens bis zur Bestellung des Nachfolgers 
wahrzunehmen.

(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach den Weisungen der 
Vorgesetzten aus.

§ 12
Schriftführer, Kassenverwalter, Gerätewart

(1) Der Schriftführer und der Kassenverwalter werden vom Feuer-
wehrausschuss auf fünf Jahre gewählt. Der Gerätewart wird vom 
Feuerwehrkommandanten nach Anhörung des Feuerwehrausschus-
ses im Einvernehmen mit dem Bürgermeister eingesetzt und abbe-
rufen. Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrge-
rätewarts oder der Übertragung der Aufgaben des Feuerwehrgeräte-
warts auf einen Gemeindebediensteten ist der Feuerwehrausschuss 
zu hören.

(2) Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses und über die Hauptversammlung jeweils eine Niederschrift zu 
fertigen und in der Regel die schriftlichen Arbeiten der Feuerwehr zu 
erledigen.

(3) Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 16) zu ver-
walten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung 
des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen darf er nur aufgrund 
von Belegen und schriftlichen Anweisungen des Feuerwehrkomman-
danten annehmen und leisten. Die Gegenstände des Sondervermö-
gens sind ab einem Wert von 500 Euro in einem Bestandsverzeichnis 
nachzuweisen.

(4) Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die Ausrüs-
tung zu verwahren und zu pflegen. Mängel sind unverzüglich dem 
Feuerwehrkommandanten zu melden.

(5) Für Schriftführer, Kassenverwalter und Gerätewart der Einsatzab-
teilung gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäß.

§ 13
Feuerwehrausschuss

(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkomman-
danten als dem Vorsitzenden und aus 6 (3 Mitglieder des Löschzugs 
1 und 3 Mitglieder des Löschzugs 2) auf fünf Jahre in der Hauptver-
sammlung gewählten Mitgliedern der Einsatzabteilung der freiwilligen 
Feuerwehr.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an
 - die beiden gleichberechtigten Stellvertreter des Feuerwehrkom-

mandanten,
 - der Leiter der Altersabteilung,
 - der Jugendfeuerwehrwart,
 - der Schriftführer und
 - der Kassenverwalter.

(3) Werden die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten nach 
Absatz 1 in den Feuerwehrausschuss gewählt, erhöht sich die Zahl 
der zu wählenden Mitglieder entsprechend.

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses 
ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn dies mindestens ein Drittel der 
Mitglieder verlangt. Die Einladung mit der Tagesordnung soll den 
Mitgliedern spätestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Der Feu-
erwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(5) Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses durch Übersenden einer Einladung mit Tagesordnung 
rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sitzungen jederzeit 
teilnehmen oder sich durch Beauftragte vertreten lassen.

(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt.
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(7) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. 
Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt; sie ist dem Bür-
germeister sowie den Ausschussmitgliedern zuzustellen. Die Nieder-
schriften sind den Angehörigen der Einsatzabteilung auf Verlangen 
zur Einsicht vorzulegen.

(8) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch andere 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr beratend zuziehen.

§ 14
Ausschuss bei der Jugendfeuerwehr

(1) Bei der Jugendfeuerwehr wird ein Ausschuss gebildet. Er besteht 
aus dem Leiter der Jugendfeuerwehr als dem Vorsitzenden und aus 
2 gewählten Mitgliedern.
Die Mitglieder werden in der Hauptversammlung für die Dauer von 5 
Jahren gewählt.

(2) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder außerdem der Stellver-
treter des Leiters der Jugendfeuerwehr, der Schriftführer und der 
Kassenverwalter an.

(3) Für den Ausschuss nach Absatz 1 gelten § 13 Absätze 4 bis 8 
entsprechend. Der Feuerwehrkommandant ist zu den Sitzungen ein-
zuladen; er kann sich an den Beratungen jederzeit beteiligen.

§ 15
Hauptversammlung und Hauptversammlung 

der Jugendfeuerwehr
(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jährlich 
mindestens eine ordentliche Hauptversammlung der Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle wich-
tigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für deren Behandlung 
nicht andere Organe zuständig sind, zur Beratung und Beschlussfas-
sung vorzulegen.

(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant einen 
Bericht über das vergangene Jahr und der Kassenverwalter einen 
Bericht über den Rechnungsabschluss des Sondervermögens für die 
Kameradschaftspflege (§ 16) zu erstatten. Die Hauptversammlung 
beschließt über den Rechnungsabschluss.

(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten ein-
berufen. Sie ist binnen eines Monats einzuberufen, wenn mindestens 
ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeuer-
wehr dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. Zeitpunkt 
und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den Mitgliedern 
sowie dem Bürgermeister vierzehn Tage vor der Versammlung 
bekannt zu geben.

(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr 
anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit kann eine zweite Hauptver-
sammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeu-
erwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversammlung wer-
den mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim 
abzustimmen.

(5) Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. 
Dem Bürgermeister ist die Niederschrift auf Verlangen vorzulegen.

(6) Für die Abteilungsversammlung der Altersabteilung und der 
Jugendfeuerwehr gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.

§ 16
Wahlen

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden vom Feuerwehrkommandanten geleitet. 
Steht er selbst zur Wahl, bestellen die Wahlberechtigten einen Wahl-
leiter.

(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt.

(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner zwei 
gleichberechtigten Stellvertreter ist gewählt, wer mehr als die Hälfte 
der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Wird 
diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den 

beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, bei der die ein-
fache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im ersten 
Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahl-
gang statt, in dem der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen der 
anwesenden Wahlberechtigten erhalten muss.

(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. 
Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Ausschussmitglie-
der zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr gewählt, die die meisten Stim-
men erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die 
nicht gewählten Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzah-
len Ersatzmitglieder. Scheidet ein gewähltes Ausschussmitglied aus, 
so rückt für den Rest der Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das bei 
der Wahl die höchste Stimmenanzahl erzielt hat.

(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten 
und seiner zwei gleichberechtigten Stellvertreter ist innerhalb einer 
Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht 
zu, findet innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl statt.

(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkom-
mandanten oder seiner zwei gleichberechtigten Stellvertreter nicht 
zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat 
der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis aller 
Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Aus-
bildung und Bewährung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen 
Bestellung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen.

(7) Für die Wahlen bei der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr 
gelten die Absätze 2 bis 6 sinngemäß.

§ 17
Sondervermögen für die Kameradschaftspflege

(Kameradschaftskasse)
(1) Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Kamerad-
schaftspflege und die Durchführung von Veranstaltungen gebildet.

(2) Das Sondervermögen besteht aus
1.  Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,
2.  Erträgen aus Veranstaltungen,
3.  sonstigen Einnahmen,
4.  mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.

(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeis-
ters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung 
der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehen-
den Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben 
können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben können zugelassen werden, 
wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben 
bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters. Verpflichtungen zur 
Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur ein-
gegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt.

(4) Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehraus-
schuss. Der Feuerwehrausschuss kann den Feuerwehrkomman-
danten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu einer 
bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu entscheiden. 
Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausführung des Wirtschafts-
plans den Bürgermeister.

(5) Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Kame-
radschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei Rech-
nungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf Jahre bestellt 
werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister 
vorzulegen.

(6) Für die Jugendfeuerwehr werden ebenfalls Sondervermögen 
im Sinne des Absatzes 1 gebildet. Die Absätze 1 bis 5 gelten ent-
sprechend; an die Stelle des Feuerwehrkommandanten, des Feu-
erwehrausschusses und der Hauptversammlung treten der Leiter 
der Jugendfeuerwehr, der Ausschuss der Jugendfeuerwehr und die 
Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr.

Amtliche Bekanntmachungen
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§ 18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 23.11.2018 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 29.1.2016 mit allen Änderungen 
außer Kraft.

Langenbrettach, 20.11.2018
Timo Natter, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.

Gemeinde Langenbrettach Landkreis Heilbronn

Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Lan-
genbrettach nach § 16 FwG (Feuerwehr-Entschädi-
gungssatzung - FwES) vom 19.11.2018

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der Fassung vom 24.7.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.6.2018 in Verbindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in 
der Fassung vom 17.12.2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.6.2018 hat der Gemeinderat der Gemeinde Langenbrettach am 
19.11.2018 folgende Satzung über die Entschädigung der ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr beschlossen:

§ 1
Entschädigung für Einsätze

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
erhalten für Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienst-
ausfall als Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen Durch-
schnittssatz ersetzt. Dieser beträgt für jede volle Stunde 12,00 Euro, 
bis zu maximal 120 €/Tag. Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 
Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr 
seine Ansprüche nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäft-
lich abtreten.

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen zeitlichen 
Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung bis 
zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich angeord-
neter Ruhezeiten) zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden 
auf volle Stunden aufgerundet.

(3) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinander-
folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und die 
notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe als Aufwandsentschä-
digung ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemein-
defeuerwehr seinen Anspruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an 
seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten.

§ 2
Entschädigung für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen wird 
auf Antrag als Aufwandsentschädigung für Auslagen ein Durch-
schnittssatz von 2,00 Euro für die ersten drei Stunden und von 3,00 
Euro für jede weitere Stunde gewährt. Entsteht neben den Auslagen 
tatsächlich ein Verdienstausfall, erhöht sich der Durchschnittssatz für 
diese Zeit auf 12,00 Euro/Stunde.

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fortbildungs-
veranstaltung vom Unterrichtsbeginn bis -ende zugrunde zu legen. 
Angefangene Stunden werden auf volle Stunden aufgerundet.

(3) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des 
Gemeindegebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr neben der Entschädigung nach Absatz 1 
eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse oder eine Weg-
strecken- und Mitnahmeentschädigung in entsprechender Anwen-
dung des Landesreisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung, 
sofern nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt.

(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von mehr 
als zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird der entstehende Ver-
dienstausfall in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei 
Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann 
der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf Ver-
dienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich 
abtreten.

§ 3
Zusätzliche Entschädigung

Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und Fortbildung 
tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, die durch diese Tätig-
keit über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten 
eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als 
Aufwandsentschädigung für Übungsleiter:
• Kommandant  800,00 Euro/Jahr
• stv. Kommandanten je  400,00 Euro/Jahr
• Leiter der Jugendfeuerwehr  320,00 Euro/Jahr
• stv. Jugendfeuerwehrwart  160,00 Euro/Jahr
• Gerätewart  480,00 Euro/Jahr
• Schriftführer  80,00 Euro/Jahr
• Kassenverwalter  120,00 Euro/Jahr

§ 4
Entschädigung für haushaltsführende Personen

Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen 
(§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass als Verdienstausfall das entstandene Zeitver-
säumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fortbildungsveranstaltun-
gen mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
wird neben der Entschädigung für die notwendigen Auslagen als 
Verdienstausfall 12,00 Euro/Stunde gewährt.

§ 5
Antrag

(1) Als Anträge im Sinne des § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 gelten die 
durch den jeweiligen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr einge-
reichten und unterzeichneten Nachweise über die Teilnahme an 
Einsätzen, Lehrgängen, Sitzungen und dergleichen.

(2) Den Anträgen im Sinne der § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 4 sind Nachweise 
beizufügen, die den Verdienstausfall und die Auslagen dem Grunde 
und der Höhe nach belegen.

§ 6
Freiwilligkeitsleistungen

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Gemeindefeuerwehr finanzielle Unterstützung, insbesonde-
re zur Erholung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung ihrer per-
sönlichen Leistungsfähigkeit, zu gewähren (vgl. § 16 Absatz 7 FwG).

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.1.2018 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13.12.2010 außer Kraft.

Langenbrettach, 20.11.2018
Timo Natter, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Amtliche Bekanntmachungen
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Gemeinde Langenbrettach Landkreis Heilbronn

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leis-
tungen der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Langenbrettach (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung - 
FwKS) vom 19.11.2018

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung vom 24.7.2000, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.6.2018 in Verbindung mit § 34 Absatz 4 des Feu-
erwehrgesetzes (FwG) in der Fassung vom 17.12.2015, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.6.2018 hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Langenbrettach am 19.11.2018 folgende Satzung über 
den Kostenersatz für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Lan-
genbrettach beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr Langenbrettach (im Folgenden Feuer-
wehr genannt).

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 2 
Aufgaben der Feuerwehr

(1) Die Feuerwehr hat
1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe 

zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei 
drohenden Gefahren zu schützen und

2.  zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen 
Lagen technische Hilfe zu leisten.

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen 
Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer 
gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das 
Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für ande-
re wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also 
eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, 
unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt 
oder verhindert werden kann.

(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt wer-
den
1.  mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Men-

schen, Tiere und Schiffe und
2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brand-

schutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsicherheitswa-
che

3.  mit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Hochwasser, Starkre-
gen und Sturm.

§ 3 
Kostenersatzpflicht

(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, 
soweit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. Kostenersatz wird 
verlangt:
1.  vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätz-

lich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
2.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von 

Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder 
Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde,

3.  vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -einsatz-
mittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriebe-
trieb anfallen,

4.  vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang 
mit Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen für gewerbli-
che oder militärische Zwecke entstand,

5.  von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses 
die Feuerwehr vorsätzlich oder infolge grob fahrlässiger Unkennt-
nis der Tatsachen alarmiert hat,

6.  vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer Brand-
meldeanlage oder einer anderen technischen Anlage zur Erken-
nung von Bränden oder zur Warnung bei Bränden mit automa-
tischer Übertragung des Alarms an eine ständig besetzte Stelle 
ausgelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag,

7.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf aus-
gelöst wurde, der über ein in einem Kraftfahrzeug installiertes 
System zum Absetzen eines automatischen Notrufs oder zur 
automatischen Übertragung einer Notfallmeldung an eine ständig 
besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass ein Schadensereignis 
im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag.

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des 
Polizeigesetzes des Landes Baden-Württemberg (PolG) entspre-
chend.

(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kos-
tenersatzpflichtig ist
1.  derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht 

hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten entsprechend,
2.  der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforder-

lich gemacht hat, oder derjenige, der die tatsächliche Gewalt über 
eine solche Sache ausübt,

3.  derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde,
4.  abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn 

der Einsatz durch den Betrieb vom Kraftfahrzeugen, Anhänge-
fahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verur-
sacht wurde.

(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine 
unbillige Härte wäre oder im öffentlichen Interesse liegt.

§ 4 
Überlandhilfe

Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt die „Vereinbarung 
über die Kosten der Überlandhilfe“ der Städte und Gemeinden im 
Stadt- und Landkreis Heilbronn in ihrer zum Einsatzzeitpunkt gültigen 
Fassung.

§ 5 
Höhe des Kostenersatzes

(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und 
Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 FwG 
erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus dem in der 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(2) Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durch-
schnittssätze festgelegt.

(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahr-
zeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die pauschalen Stunden-
sätze der Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg 
über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der 
jeweils geltenden Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben sich 
die Kostenersätze aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beige-
fügten Verzeichnis.

(4) Die Einsatzdauer beginnt
1.  bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Beginn 

des Einsatzes) und endet nach Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft einschließlich der notwendigen Aufräumungs- und 
Reinigungszeiten

2.  bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerätehaus 
und endet nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft 
einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, Reparatur- und sonstiger 
Zeiten, die sich daraus ergeben, dass Feuerwehrfahrzeuge wie-
der einsatzfähig gemacht werden.

(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Ange-
fangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf halbe Stunden, 
darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet.

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für
1.  von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemein-

de- und Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrich-
tungen und Organisationen erstattete Kosten,

2.  die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Absatz 1 
Satz 2 Nr. 3,

3.  sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und 
Auslagen. Hierzu gehören insbesondere die durch die Hilfeleis-
tung herangezogener und nicht durch Nr. 1 erfasster Dritter, die 
Verwendung besonderer Lösch- und Einsatzmittel und die Repa-
ratur oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstandenen 
Kosten und Auslagen.

Amtliche Bekanntmachungen
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§ 6 
Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld

(1) Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung der 
Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.

(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten 
Zeitpunkt fällig.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 23.11.2018 in Kraft.
Langenbrettach, 20.11.2018
Timo Natter, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.

Anlage zu § 5 Absatz 1
Kostenersatzverzeichnis
1.  Personalkosten
 Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde)  19,60 Euro
2.  Fahrzeuge
 Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der 

Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für 
Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 18.3.2016 (GBl. S. 253).
a)  Genormte Fahrzeuge

1.  Mannschaftstransportwagen MTW bis 3.500 kg zulässi-
ger Gesamtmasse  20 Euro

2.  Löschgruppenfahrzeug LF 8/6  120 Euro
3.  Löschgruppenfahrzeug TLF 16/25  170 Euro

b)  Nicht genormte Fahrzeuge
3.  Sonstiges
 Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien wer-

den zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß § 
34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsäch-
lichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung 
verwiesen.

Dorfweihnacht Neudeck am 1. Advent, 2.12.2018 

Ortsdruchfahrt gesperrt - kein Busverkehr
Aufgrund der Dorfweihnacht in Neudeck ist die Ortsdurchfahrt von 
Neudeck von Freitag, 30.11.2018, ab 8.30 Uhr bis Montag, 3.12.2018, 
12.00 Uhr gesperrt.
Die Bushaltesstelle kann nicht angefahren werden. Die Kinder müs-
sen an die Bushaltesstelle in Langenbeutingen gebracht und dort 
abgeholt werden.

Ortsdurchfahrt Brettach

Die Pläne für die in der Gemeinderatssitzung beschlossene Aus-
führungsplanung für die Ortsdurchfahrt Brettach sind im Schlössle 
ausgehängt und können zu den üblichen Öffnungszeiten angeschaut 
werden.
 

Landratsamt Hohenlohekreis
- Flurneuordnungsamt -
Austraße 17, 74653 Künzelsau
Tel. Vermittlung 07940/18-123, 
Telefax 07940/18-139

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigung Öhringen-Möglingen (Wald)
Hohenlohekreis 
Az.: 32.4 / 3430 / B 9.03
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und Ladung zum 
Anhörungstermin nach § 59 Abs. 2 FlurbG vom 5.11.2018
Das Landratsamt Hohenlohekreis - untere Flurbereinigungsbehör-
de - gibt hiermit den Flurbereinigungsplan bekannt. Dieser fasst die 
Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens Öhringen-Möglingen 
(Wald) zusammen. Er enthält die neuen gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen, weist die alten Grundstücke und Berechtigun-
gen sowie die Abfindungen hierzu nach und regelt alle damit zusam-
menhängenden Rechtsverhältnisse.
Der Flurbereinigungsplan umfasst neben einem textlichen Teil auch 
Karten und Verzeichnisse.
Auslegung
Der Flurbereinigungsplan liegt zur Einsichtnahme für die Beteilig-
ten von Freitag, 9.11.2018 bis Freitag, 23.11.2018 im Rathaus in 
Öhringen, Marktplatz 15, 74613 Öhringen, Zimmer 306 während der 
üblichen Dienstzeit aus.
Diese Bekanntmachung und die Neuordnungskarte können zusätz-
lich auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und 
Landentwicklung im o.g. Verfahren (www.lgl-bw.de/3430) eingesehen 
werden.
Die Bekanntmachung ist außerdem auch auf der Internetseite des 
Landratsamts Hohenlohekreis 
(www.hohenlohekreis.de/bekanntmachungen) einsehbar.
Erläuterung
Zur Erläuterung des Flurbereinigungsplans und der neuen Feld-
einteilung - auf Wunsch an Ort und Stelle - wird ein Beauftragter 
des Landratsamts - untere Flurbereinigungsbehörde - am Mittwoch, 
14.11.2018 von 14.00 bis 18.00 Uhr im Alten Schulhaus in Öhringen-
Möglingen, Kocherstraße 42 anwesend sein. Nur in dieser Zeit kön-
nen die Verzeichnisse mit personenbezogenen Daten eingesehen 
werden.
Anhörungstermin
Der Termin zur Anhörung der Beteiligten nach § 59 Abs. 2 des Flur-
bereinigungsgesetzes in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) 
- FlurbG - findet statt am:

Montag, 26.11.2018 um 9.00 Uhr
im Alten Schulhaus in 74613 Öhringen-Möglingen, 

Kocherstraße 42
Er endet um 11.00 Uhr.

(Uhrzeit bitte unbedingt beachten)

Amtliche Bekanntmachungen

nd:Der ideale Hund:

Er nimmt sein 

„Geschäft“ 

wieder mit...

Sollte Ihr Hund das nicht können, 

müssen SIE dafür sorgen!
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Sie können Widerspruch gegen den Inhalt des Flurbereinigungsplans 
zur Vermeidung des Ausschlusses nur im Anhörungstermin vorbrin-
gen.
Falls Sie keinen Widerspruch erheben wollen, brauchen Sie am 
Anhörungstermin nicht teilzunehmen.
gez. Küßner, VD     DS

Öffnungszeiten Häckselplatz Brettach

Juni bis September 
Samstags von 12.00 bis 16.00 Uhr
Oktober bis Mai
Freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstags von 12.00 bis 16.00 Uhr

Sirenenprobealarm

Die Sirenen im Landkreis Heilbronn werden am Montag, 26. Novem-
ber 2018 zwischen 9.00 und 12.00 Uhr überprüft.
Nach Auslösung des Probesignals durch die integrierte Leitstelle Heil-
bronn ertönt ein 12 Sekunden langer, gleichbleibend hoher Dauerton.

Sirenensignale im Landkreis Heilbronn 

Klangbild Bedeutung 

 

 
 

12 Sekunden Dauerton 

Probealarm 
Dient der Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit der Sirene. 

 

 
 

drei Mal 12 Sek. Dauerton 

Alarm für die Feuerwehr 
Gilt nur für Angehörige der Feuerwehr. 

 

 

 
1 Minute Heulton 

Warnung der Bevölkerung 
Unbedingt Schutz in Gebäuden suchen, 
Rundfunkgerät einschalten und auf 
Durchsagen achten. 

Kindertagesstätte Helmbundweg

Laternenfest 
Bei diesem milden Novemberwetter mag man es kaum glauben, 
aber es ist wieder so weit. Wo man auch hinschaut, gibt es so kleine 
Wesen mit bunten Lichtern, welche durch die Straßen Brettachs 
laufen ....
Dieses Jahr ließen sich die Kinder und Erzieherinnen von der Kita 
Helmbundweg etwas ganz Besonderes zum Start des Laternenlaufs 
einfallen. Sie führten ein kleines Fenstertheater mit selbst gebastelten 
Figuren aus Tonpapier vor. Die Hauptfigur war, natürlich passend 
zum Laternenthema, eine Eule. Eine rührende Geschichte mit einem 
spannenden Ende. 
Fröhlich singend und lachend präsentierten die Kinder ihre leuchten-
den Laternen und zogen mit den Erwachsenen durch die Straßen. 
An manchem Ort blieben sie stehen und ein jeder gab, bei gut aus-
gesuchtem Liedtext, seinen Gesang zum Besten.
Der Abend wurde noch durch ein sehr schönes Abschlusstreffen auf 
der Kindergartenterrasse beendet. Bei mitgebrachten Speisen, Kin-
derpunsch und Glühwein wurde noch lange zusammengestanden. 

Es herrschte eine ausgelassene Stimmung zwischen Eltern und 
Erzieherinnen, die durch die umherspringenden Kinder untermalt 
wurde.
Ein großes Dankeschön für den tollen Abend an die fleißigen Helfer 
und an unseren diesjährigen Sponsor von Kinderpunsch und Glüh-
wein, die Firma von Christina Reinmann.
Der Elternbeirat

Geburtstage

25.11. Ulrich Hermann Fiene, Im Reutfeld 14  70 Jahre

Die Gemeindeverwaltung gratuliert recht herzlich.

- Ende der amtlichen Bekanntmachungen -

Museum im Schafstall 

Ausstellung „Angerer der Ältere“ 
„Angerer der Ältere“ ist ein vielseitig begabter Künstler: Er ist Kunst-
maler, Architekt, Schriftsteller, Bildhauer, Innenarchitekt und Bühnen-
bildner. Seine Aufgabe sieht er darin, der Kunst wieder Schönheit und 
Fantasie, Geheimnis und Mythos zurückzugeben. Das Museum im 
Schafstall zeigt vom 21.10.2018 bis 3.2.2019 in einer Retrospektive 
Werke des 80-jährigen Niederbayern, dessen Bilder dem magischen 
Realismus zugeordnet werden können.
Zeitgleich ist im Museum im Schafstall das Gemälde „Beweinung 
Christi“ aus der Werkstatt Sir Anton van Dycks (entstanden in den 
1630er-Jahren) zu sehen.
Öffnungszeiten: Mittwoch und Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr
Führungen: Jeden Sonntag um 11.00 Uhr zu 4,00 € zzgl. Eintritt
Um Anmeldung unter der Telefonnummer 07139/3924 wird gebeten. 
Gruppenführungen auf Anfrage
Eintritt: 5,00 € / ermäßigt 3,00 €
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.museum-im-schafstall.de

Bürgerenergiegenossenschaft
Raum Neuenstadt eG

Solarstrom- und Windstromertrag
haben sich im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlich entwickelt. Die 
7 BERN-Anlagen erzeugten bislang rund 8 % mehr Solarstrom, die 
4 Windkraftbeteiligungen liegen rund 9 % unter dem Vorjahreswert. 
Ob sich das beim Windstrom bis zum Jahresende noch ausgleichen 
wird, bleibt offen.
Die Energiewende 
hat eine doppelte Bedeutung: weg von den fossilen und hin zu den 
erneuerbaren Energien, aber auch weg von den zentralen Anlagen 
der Großkonzerne und hin zu den lokalen Anlagen in Bürgerhand. In 
Langenbrettach ist die BERN ein solcher lokaler Akteur und betreibt 
3 von insgesamt 277 Anlagen (Stand 2016) mit einem Anteil von rd. 
0,1 Mio kWh an insgesamt 3,03 Mio kWh Solarstromerzeugung. 
Der Stromgesamtbedarf von Langenbrettach (rd.11 Mio kWh) wird 
also immerhin schon zu 28 % aus Solarstrom gedeckt. Bezieht man 

Amtliche Bekanntmachungen
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die Wasserkraft mit ein, sind es fast 30 %. Wir müssen dennoch viel 
mehr Solarstromanlagen bauen, meint die KEA und in 2018 lohnt 
es sich auch wieder finanziell, auf das Dach seines Hauses eine 
PV-Anlage zu setzen. Die Preise sind gesunken und die EEG-Ein-
speisevergütung bringt für Anlagen bis 10 kWp eine kleine Rendite. 
Die kann aufgestockt werden, wenn der selbst erzeugte Strom auch 
selbst verbraucht wird. Für die Umwelt lohnt es sich zudem allemal. 
Wenn Sie Interesse haben, die BERN steht Ihnen gerne für Auskünf-
te zur Verfügung.
Die Bundesregierung hat gemerkt, dass es sich wieder lohnt und will 
für Anlagen zwischen 40 und 750 kWp die Einspeisevergütung zum 
1.1.2019 um 20 % kürzen. Die kleineren Anlagen sind (noch) nicht 
betroffen, allerdings ist die Vergütung generell degressiv in Abhängig-
keit vom Zubauvolumen gestaltet.

Stellenangebot der Stadt Neuenstadt

Große Helden für die jüngsten Bürgerinnen und Bürger 
gesucht
Die Stadtverwaltung Neuenstadt a.K. baut die Kindertagesbe-
treuung aus und sucht ab sofort für die städtische Kindertages-
einrichtung Lange-Wiesen-Weg

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit (100 %)
Hierbei handelt es sich um ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Die Kindertageseinrichtung hat eine Betreuungszeit von 7.00 bis 
17.00 Uhr.
Sie passen zu uns, wenn …
• Sie eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich aner-

kannte/-r Erzieher/-in haben
• Sie Liebe und Leidenschaft zum Beruf mitbringen
• Ihnen eine professionelle Bildungspartnerschaft am Herzen 

liegt
• eine wertschätzende Kommunikation für Sie eine Selbstver-

ständlichkeit ist
• die Selbstreflexion für Sie zur täglichen Arbeit gehört
• Sie ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein haben
• Sie zuverlässig sind, Teamgeist und Verantwortungsbe-

wusstsein besitzen
• Sie bereit sind, sich voll für den erfolgreichen Betrieb unserer 

Kindertageseinrichtung einzubringen
• Sie die Bereitschaft haben, Dienste zu unterschiedlichen 

Zeiten zu arbeiten
• Sie die Bereitschaft haben, Praktikanten einzuarbeiten und 

anzuleiten
Wir bieten Ihnen …
• ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in unserer 

gut ausgestatteten Kindertageseinrichtung
• ein tägliches Arbeiten nach dem Prinzip der offenen Grup-

penarbeit
• das Arbeiten auf der Grundlage eines Qualitätsmanagement-

Handbuchs sowie einer Einrichtungskonzeption
• flache Hierarchien sowie eine offene und wertschätzende 

Arbeitsatmosphäre
• Platz für Engagement und Ideen
• ausreichende Vorbereitungszeit für pädagogische Projekte 

sowie der täglichen Arbeit
• persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und ein festes Fort-

bildungsbudget
• eine leistungs- und tarifgerechte Bezahlung nach SuE TVöD
Auskünfte zum Aufgabengebiet erteilt Ihnen gerne Frau Miriam 
Weber, Tel. 07139/97-28. Personalrechtliche Auskünfte erteilt 
Ihnen Frau Marleen Schmidt, Tel. 07139/97-19.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie an dieser Stelle 
interessiert sind, dann bewerben Sie sich mit aussagefähigen 
Unterlagen (Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen 
etc.) bis spätestens 7.12.2018 bei der Stadtverwaltung Neuen-
stadt a.K., Hauptstraße 50, 74196 Neuenstadt a.K.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Stellenausschreibung der Gemeinde Hardthausen

Die Gemeinde Hardthausen a.K. (rd. 4.100 Einwohner) sucht 
zum 1.3.2019 eine

Amtsleitung Technisches Bauamt (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet umfasst alle verwaltungs- und projektbezo-
genen Tätigkeiten im Hoch- und Tiefbau, wie
• Mitwirkung bei der Planung und Betreuung gemeindlicher 

Bauvorhaben
• allgemeine Bauunterhaltung von gemeindlichen Liegen-

schaften
• Ausschreibung und Überwachung von Arbeiten an gemeind-

lichen Hoch-, Tief- und Straßenbauten
• Wahrnehmung der Bauherreneigenschaft
• Abrechnung bzw. Rechnungsprüfung
• organisatorische Verwaltung des Bauhofs
• Wasserversorgung
Wir erwarten
• abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bautechniker/in oder 

vergleichbare Ausbildung oder abgeschlossenes techni-
sches Studium, alternativ ein abgeschlossenes Studium 
zum gehobenen Verwaltungsdienst

• gute Kenntnisse und Erfahrungen in der Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnung nach VOB und den technischen 
Vorschriften

• Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten
• Durchsetzungsfähigkeit, Flexibilität und Engagement
• freundliches und sicheres Auftreten gegenüber Bürgern und 

Fachfirmen
• sicherer Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen
Unser Angebot
• ein vielseitiges, interessantes und herausforderndes Aufga-

bengebiet
• eine moderne und motivierte Verwaltung
• gezielte Fortbildungen
• eine Beschäftigung mit einer leistungsgerechten Vergütung 

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über 
Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an die Gemeinde Hardthausen a.K., z. Hd. Frau 
Julia Hanslik, Lampoldshauser Str. 8, 74239 Hardthausen.
Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen gerne Orts-
baumeister Herr Claus Wecker unter der Telefonnummer 
07139/452815 zur Verfügung.

Landratsamt Heilbronn

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Wir bieten psychologische Beratung und Begleitung bei Problemen 
im Familienalltag und bei Fragen zur Entwicklung, Erziehung und 
Förderung von Kindern an. 
Sie können sich vorbeugend informieren oder sich in einer aktuellen 
Situation unterstützen lassen. 
Die Vor-Ort-Beratung kann von Eltern, von Kindern und von Jugendli-
chen aus den Kommunen Langenbrettach, Hardthausen und Neuen-
stadt aufgesucht werden. Sie ist kostenlos und vertraulich. 
Vor-Ort-Sprechstunden finden jeweils dienstags im Rathaus in Neu-
enstadt, in Räumen der Kindertageseinrichtung Kitteläcker in Bürg 
und der Kindertageseinrichtung Kochersteinsfeld in Hardthausen 
statt. Ebenso können Termine in der Hauptstelle im Landratsamt 
Heilbronn vereinbart werden. 
Es berät Sie Frau Dipl.-Psychologin Katrin Labs.
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 07131/994-338 
E-Mail: Katrin.labs@landratsamt-heilbronn.de

Landratsamt Heilbronn
- Abfallwirtschaft

Müllmarken für 2019 gibt es ab 1. Dezember 
Die Müllmarken und Banderolen für 2019 können ab Samstag, 1. 
Dezember 2018, bei folgender Stelle gekauft werden:
in Brettach: Getränke Wörbach, Kochersteinsfelder Str. 7

Amtliche Bekanntmachungen

Bestens informiert !Be
Über das lokale Geschehen durch das Amtsblatt Ihrer Gemeinde
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8b Rauh, Janeta Knappik, Lilia 
9a Wagner, Tanja Schmid, Yvonne
9b Senghas, Nicole Noller, Tanja
10a Huber, Antonia Gerstenberger, Udo 
Realschule
5a Brotz, Simone Wesner, Claudia
5b Wulf, Tobias Wiesenborn, Angjelina
5c Ritter, Mirko Lamminger, Marcus
5d Matzke, Manuela Schönbeck, Stephanie 
6a Mathes, Monika Schuster, Saskia
6b Höpfer, Marcela Ehrhardt, Patricia
6c Baier, Carsten Poch, Erika
7a Bujok, Sabine Schulze, Doreen
7b Hausic, Sanja Mese, Habib   
7c Stahl, Blanca Schmidt, Ulrike
7d Weiß, Stefanie Martines, Sandra
8a Molder, Frauke Staudt, Sigrid 
8b Gruber, Simone Niemann, Saskia
8c Zenth, Claudia Bräuninger, Michaela
8d Messer, Dagmar Augustin, Anett
9a Kappes, Tanja Vogg, Doris
9b Fröhlich, Nicole Gözinger, Lydia
9c Schirmer, Robert Baier, Ilona
9d Uremovic, Goran Reustlen, Michael
10a Lohmann, Simone Beck, Katja
10b Mannese, Tanja Mezger, Tanja 
10c Fischer, Anja Britsch, Sandra
10d Kaiser, Christina Maria Damer, Vera

Elternbeiratsvorsitzende und Stellvertreter sind
Stahl, Blanca; Lamminger, Semra; Mathes, Monika
Schülersprecher an der Werkrealschule sind 
Nick Bezold (W 10) und Mehmet Mehmeti (W10)
Schülersprecher an der Realschule sind 
Thalia Fischer (R 10c) und Jana Gleich (R 10b)
Die Schulleitung und das Kollegium bedanken sich bei allen Eltern 
und wünschen alles Gute bei der Ausübung des Amtes.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
gez. Rau, Schulleiter

Musikschule Neuenstadt

Vorspiel im Dr.-Carl-Möricke-Stift Neuenstadt
Wie könnten sich Generationen besser begegnen als über die Musik?
In diesem Sinne lädt die Musikschule Neuenstadt zu ihrem allseits 
beliebten Vorspiel im Möricke-Stift am Freitag, 23. November 
2018 um 15.45 Uhr im Mehrzweckraum ein.
Instrumente von B wie Blockflöte über Klavier, Gesang, Trompete,  
Querflöte, Fagottino u.a. bis V wie Violine werden zu hören sein. 
Herbst und Winter werden ihre Auftritte haben, und bestimmt wird 
auch die herannahende Adventszeit einen Gruß vorausschicken.
Schüler/-innen der Musikschule und Bewohner des Altenstifts freuen 
sich auf Zuhörer aller Generationen in diesem musikalischen Stünd-
chen der Begegnung.

Öffnungszeiten:
Mo. und Di., Do. und Fr. von 9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 
Uhr, Mittwoch geschlossen, am Samstag kein Müllmarkenver-
kauf.
In Langenbeutingen: Verwaltungsstelle, Schulstr. 37
Mittwochnachmittag von 15.00 bis 18.00 Uhr
Die Gebühren sind seit 14 Jahren unverändert und betragen:

Bezeichnung Gebühr
40-Liter-Restmüllmarke 20,00 €
60-Liter-Restmüllmarke 30,00 €
80-Liter-Restmüllmarke 40,00 €
120-Liter-Restmüllmarke 60,00 €
240-Liter-Restmüllmarke 120,00 €
40-Liter-Banderole 1,00 €
60-Liter-Banderole 1,50 €
80-Liter-Banderole 2,00 €
120-Liter-Banderole 3,00 €
240-Liter-Banderole 6,00 €
60-Liter-Bioabfallmarke 18,00 €
80-Liter-Bioabfallmarke 24,00 €
120-Liter-Bioabfallmarke 36,00 €
240-Liter-Bioabfallmarke 72,00 €
50-Liter-Abfallsack für Restmüll 2,80 €
60-Liter-Sack für Gartenabfälle 1,50 €

Ab Januar 2019 werden nur Abfallbehälter mit neuer Marke oder 
gültiger Banderole geleert.
Banderolen aus 2018 gelten das ganze Jahr 2019. Im Dezember 
2018 können auch schon Banderolen für 2019 verwendet werden. 
Abfallsäcke für Restmüll und Säcke für Gartenabfälle gelten 
ebenfalls über den Jahreswechsel hinaus.
Für die Abfallbeseitigung wird neben der Mengengebühr (Jahres-
marke, Banderole oder Abfallsack) auch eine Grundgebühr erhoben. 
Die Bescheide dafür werden voraussichtlich im März 2019 an die 
Grundstückseigentümer verschickt. Auch diese Gebühren sind seit 
14 Jahren unverändert.

Schulnachrichten

Volkshochschule Unterland
Außenstelle Langenbrettach

 

Außenstellenleitung in Langenbrettach Marion Ortale
Tel./Fax 07139/18457, E-Mail: langenbrettach@vhs-unterland.de
Sprechzeiten
Montag: 10.00 - 11.00 Uhr
Dienstag: 16.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 - 11.00 Uhr
Ansonsten ist der Anrufbeantworter geschaltet und ich rufe Sie zeit-
nah zurück.

Helmbundschule Neuenstadt

Elternvertreter, Elternbeiratsvorsitzende, Schülersprecher an 
der Helmbundschule im Schuljahr 2018/19

Klasse Elternvertreter/-innen Stellvertreter/-innen
Werkrealschule
5a Mühl, Martina Gensch, Swetlana
5b Bienek, Carsten Mese, Habib   
6a Matijas, Nicole Ueber, Melanie
7a Reber, Ulrike Hamberger, Beate
7b Lamminger, Semra Bretzel, Susanne
8a Berger, Brit Beiersdorff, Heike

Schulnachrichten

Fragen zur Zustellung

Ihres Mitteilungsblattes:

07033/6924-0
www.nussbaum-lesen.de
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Auch dieses Jahr wollen wir in der Adventszeit wieder allen Brettacher 
Bürgern über 80 Jahren mit Weihnachtsliedern, Gedichten und 
einem Kalender eine Freude machen. Dazu benötigen wir viele 
Sängerinnen und Sänger.
Wir treffen uns am Freitag, 30. November um 15.00 Uhr im 
Gemeindehaus. Es wäre schön, wenn viele von euch dabei sein 
könnten. Wenn Sie sich als Elternteil vorstellen könnten uns tatkräftig 
beim Singen zu unterstützen und in einer Gruppe mitlaufen möch-
ten, melden Sie sich bei Sigrid Böhringer (Tel. 2808) oder Dagmar 
Gebhardt (Tel. 90369).
► Aktion „Herzenstasche 2018“ im Kirchenbezirk Neuenstadt
Die Herzenstaschen verteilt die Diakonie zusammen mit Partnerein-
richtungen im ganzen Kirchenbezirk. Im Blick hat sie dabei besonders 
die Menschen mit kleinem Geldbeutel. Wer von Sozialleistungen (bei-
spielsweise ALG II oder Grundsicherung im Alter) lebt, muss oft jeden 
Cent umdrehen, um über die Runden zu kommen. Wie der vor zwei 
Jahren vorgestellte Armuts- und Reichtumsbericht Baden-Württem-
berg bestätigte, gibt es auch in unserem wohlhabenden Bundesland 
eine wachsende Zahl an Menschen, die von Armut betroffen sind. 
Diese Armut kann mit der Taschenaktion nicht bekämpft werden, es 
geht hier vielmehr um ein Zeichen der Solidarität und Mitmenschlich-
keit mit den betroffenen Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen.
Wer die Aktion unterstützen möchte, kann der Diakonie eine Tasche 
oder Sachspenden zukommen lassen. Konserven, Nudeln, Reis, 
Zucker, Tee, Kaffee und andere haltbare Lebensmittel sind willkom-
men. Auch Kinderspielzeug, Socken oder andere kleine Geschenke 
können abgegeben werden. Bitte keine alkoholischen Getränke, 
unverpackte oder selbst zubereitete Lebensmittel abgeben, da wir 
diese nicht weitergeben dürfen. Überschüssige Spenden, die wir 
nicht im Rahmen der Taschenaktion weitergeben können, geben wir 
an die Tafel der Diakonie in Neckarsulm und im Jagsttal weiter.
Sachspenden für die Taschenaktion können Sie gerne bis Freitag, 7. 
Dezember im Pfarramt abgeben, dienstags von 14.00 bis 15.30 Uhr 
und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr.
► Der Hospizdienst Neuenstadt lädt ein
Für den Ernstfall vorsorgen - Patientenverfügung und Gesund-
heitsvollmacht mit Adriano Paoli, Klinikseelsorger und Mitglied 
des Ethik-Komitees im SLK-Klinikum Heilbronn
Angesichts der Möglichkeiten moderner Medizin steigt auch die 
Angst, dass in Situationen, wo wir selbst nicht mehr entscheidungs-
fähig sind, mehr geschieht als wir noch wollen. Eine Patientenverfü-
gung, verbunden mit einer Gesundheitsvollmacht, kann hier helfen, 
das Selbstbestimmungsrecht auch am Ende des Lebens oder in 
Situationen, wo wir nicht mehr in der Lage sind zu sagen, was wir 
wollen, zu bewahren.
Allerdings wirft eine Patientenverfügung auch neue Fragen auf: Wie 
in gesunden Tagen wissen, was wir oft viele Jahre später in kritischen 
Situationen wirklich wollen? Wie kann ich mich absichern, dass in 
solchen Situationen wirklich das geschieht, was ich will?
An diesem Abend am 23. November 2018 um 19.30 Uhr wollen 
wir uns neben rechtlichen und ethischen Belangen auch mit solchen 
Fragen auseinandersetzen und auch Ihren Fragen genügend Raum 
geben.
Der Vortrag findet statt im katholischen Gemeindehaus in Neuen-
stadt, Öhringer Straße 16. Der Eintritt ist frei.
► Neue Perikopenordnung und neues Liederbüchle für den 
Gottesdienst
Wer sagt eigentlich, was am Sonntag gepredigt wird?
Nicht die Pfarrerin, nicht der Pfarrer legen fest, über was sie ihre Pre-
digt schreiben, sondern die gängige Perikopenordnung. „Perikope“ 
kommt aus dem Altgriechischen und bezeichnet einen für die gottes-
dienstliche Lesung und Predigt zurechtgestutzten Abschnitt aus der 
Bibel. Schon in der alten Kirche waren passend zu den großen Kir-
chenfesten bestimmte Evangelienabschnitte vorgesehen: an Ostern 
das Auferstehungsereignis, an Weihnachten die Geschichte von 
Jesu Geburt oder am 1. Advent sein festlicher Einzug in Jerusalem. 
Mit den Jahrhunderten kamen Abschnitte aus den neutestamentli-
chen Briefen und dem alten Testament hinzu, bis für jeden Sonn- 
und Feiertag sechs Perikopenreihen vorlagen. Jedem Kirchenjahr 
wurde eine Reihe zugeordnet, sodass immer nach sechs Jahren 
wieder der gleiche Text zu predigen ist.
Nun sind allerdings die zu den Festen gehörigen Evangelien alle in 
der ersten Perikopenreihe versammelt, in der zweiten Reihe finden 
sich fortwährend Abschnitte aus neutestamentlichen Briefen, sodass 
im Jahr der ersten Reihe nur über die anschaulichen Haupttexte zum 
Sonntag gepredigt wird, im Jahr der zweiten Reihe hingegen eine 
Gemeinde ausschließlich Predigten zu den oft nicht sehr einfachen 
Brieftexten zu hören bekommt. Dies war einer der Gründe für eine 
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Evangelische Kirchengemeinde
Brettach

Evangelisches Pfarramt Brettach
Pfarrer Christoph Heinritz
Pfarrgasse 1, Telefon 07139/1342
Pfarramt.Brettach@elkw.de
Sekretariat: Sabine.Korb@elkw.de
Bürozeiten: 
Freitag: 8.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag: 14.00 bis 15.30 Uhr
nächste Taufsonntage: 27. Januar, 17. März und 19. Mai 2019
Kontaktmöglichkeit zu Gruppen und Kreisen im Pfarramt
Unsere Kirchengemeinde lädt ein
Donnerstag, 22.11.
10.00 Uhr Spielkreis im Gemeindehaus, Ansprechpartner: Kerstin 

Simpfendörfer, Tel. 0151/72205456
20.00 Uhr   Posaunenchorprobe im Gemeindehaus
Freitag, 23.11.
14.30 Uhr   Kindertreff‘ (Kinder von 4-8 Jahren) im Vereinshaus, 

Mitarbeiter: Manuela Braun, Tel. 0175/2746107
Samstag, 24.11.
19.30 Uhr   fisherman‘s friends - Hauskreis für junge Erwachsene, 

weitere Infos bei Christine Weiß
Sonntag, 25.11. - Ewigkeitssonntag
Wochenspruch
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
 Lukas 12, 35
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Heinritz) zum Gedenken der Ver-

storbenen, unter Mitwirkung des Posaunenchores, mit 
gemeinsamem Abschluss auf dem Friedhof

10.00 Uhr   Kinderkirche im Gemeindehaus
18.00 Uhr  Bibeltreff im Vereinshaus
Montag, 26.11.
14.00 Uhr   Demenzgruppe im Gemeindehaus, Kontakt: Frau Wiß-

mann (IAV-Stelle)
Dienstag, 27.11.
17.30 Uhr   Mädchenjungschar (Mädchen 3. bis 6. Klasse), Mitar-

beiterinnen: Lea Traub und Dorothea Weiland
Mittwoch, 28.11. 
20.00 Uhr Paulus Pub - gemütlicher Treff für junge Leute ab 16 

Jahren, Mitarbeiter: Jan Endreß, Michael Kress, Nils 
Müller, Philipp Schwan und Sarah Kraut

Donnerstag, 29.11.
10.00 Uhr   Spielkreis im Gemeindehaus, Ansprechpartner: Kerstin 

Simpfendörfer, Tel. 0151/72205456
20.00 Uhr   Posaunenchorprobe im Gemeindehaus
Freitag, 30.11.
14.30 Uhr   Kindertreff‘ (Kinder von 4-8 Jahren) im Vereinshaus, 

Mitarbeiter: Manuela Braun, Tel. 0175/2746107
15.00 Uhr   Adventssingen der Brettacher Kinder, Treffpunkt Ge-

meindehaus
20.00 Uhr   Beerdigungschorprobe im Gemeindehaus
Weitere Gottesdienste
2.12. - 1. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor (Pfarrer Heinritz)
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
10.00 Uhr Jugendkirche im Gemeindehaus
9.12. - 2. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen (Pfarrer Heinritz)
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
16.12. - 3. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst mit adventlichem Singen und Musizieren 

(Prädikant Werner Heinz)
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
17.00 Uhr Weihnachtsliedersingen mit dem Posaunenchor und 

dem Männerchor am Lindenplatz
► Adventssingen: Hallo liebe Brettacher Kinder
Bald ist es wieder so weit - die Adventszeit beginnt.
Sterne ausschneiden und Fenster schmücken, Weihnachtsgebäck 
backen, Weihnachtslieder singen, Geschenke basteln und anderen 
eine Freude machen.
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Gudrun Winkler für diesen großartigen Arbeitseinsatz - und denen, 
die Maschinen und Fahrzeuge, ohne die die Aktion schlicht unmög-
lich gewesen wäre, zur Verfügung gestellt haben, noch einen extra 
großen Dank.
► Austräger/-in gesucht
Für die Verteilung von Gemeindebriefen und Flyern suchen wir einen 
Austräger für die Straßen: Hinterer und Vorderer Mühlweg, Teile von 
Hohenloher und Schulstraße und mehr. Der Einsatz ist ca. 5- bis 
6-mal im Jahr jeweil ca. 1 Stunde. Wer sich gerne an der Luft bewegt 
und schön gestaltete Vorgärten in unserem Dorf bewundern möchte, 
ist hier genau richtig. Der Job ist natürlich ehrenamtlich. Haben Sie 
Interesse? Melden Sie sich gerne im Pfarramt bei Frau Panje zu den 
üblichen Dienstzeiten.
► Kasualvertretungen des Pfarramts
Bitte wenden Sie sich in dringenden Angelegenheiten und bei Trau-
erfällen an folgende Pfarrerinnen und Pfarrer:
19.11. - 25.11. Pfarrerin Fritz, Tel. 07948/517
26.11. -   2.12. Pfarrerin Elbe, Tel. 07948/470
  3.12. -   9.12. Pfarrer Wilhelm, Tel. 07947/316
10.12. - 16.12. Pfarrer Laidig, Tel. 07947/314
► Evang. Pfarramt in Langenbeutingen
Hohenloher Straße 11, 74243 Langenbrettach-Langenbeutingen
Telefon 07946/8783, Fax 07946/940631
E-Mail: pfarramt.langenbeutingen@elkw.de
www.kirchenbezirk-oehringen.de/kirchengemeinden/langenbeutin-
gen/
Sekretariat: Elisabeth Panje, elisabeth.panje@elkw.de
Dienstzeiten
donnerstags   9.00 - 12.00 Uhr
freitags   14.00 - 16.00 Uhr

Katholische Seelsorgeeinheit JaKoBuS
Mariä Himmelfahrt ▪ Neuenstadt Kochertürn
Heilig Kreuz ▪ Stein
St. Kilian ▪ Möckmühl

Pfr. Renny Mundenkurian, Kirchstr. 2, 74196 Kochertürn
Tel. 07139/931519-4 
E-Mail: RennyFrancis.MundenkurianGeorge@drs.de
Pfr. Dr. Henryk Gluszak, Kilianstr. 6, 74219 Möckmühl
Tel. 06298/7130, E-Mail: Henryk.Gluszak@drs.de
Gemeindereferentin Claudia Wahl, Kirchstr. 2, 74196 Kochertürn, 
Tel. 07139/931519-3 oder 0176/47283534
E-Mail: Claudia.Wahl@drs.de
Kath. Pfarrbüro Neuenstadt-Kochertürn und Stein
Kirchstraße 2, 74196 Neuenstadt
Tel. 07139/931519-1, E-Mail: MH.Neuenstadt-Kochertuern@drs.de
Öffnungszeiten Kochertürn
Mo. 10.00-11.30 Uhr, Mi. 9.30-11.30 Uhr, Do. 16.30-18.30 Uhr
Donnerstag, 22.11. - Gedenktag hl. Cäcilia (Jungfrau, Märtyrin 
in Rom)
Kochertürn 18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Freitag, 23.11. - Gedenktag hl. Kolumban (Abt von Luxeuil und 
von Bobbio) 
Stein  18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
Kapelle 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + Hermann Belz; Franz Kruck; Adelheid 

Schmitzer sowie alle verstorbene Angehö-
rige 

Möckmühl 18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 24.11. - Gedenktag hl. Andreas Dung-Lac (Priester) 
und Gefährten 
Buchhofkapelle 10.00 Uhr Feier der diamantenen Hoch-

zeit des Ehepaars Henn 
Stein 18.30 Uhr Cäcilien-Konzert zum Cäcilientag 
Züttlingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag 
Sonntag, 25.11. - Christkönigssonntag 
Roigheim  9.00 Uhr Eucharistiefeier, Jugendkollekte 
Möckmühl 10.30 Uhr Jugendgottesdienst mit Eucharistiefeier, 

Jugendkollekte 
Buchhof-
kapelle 13.30 Uhr Rosenkranzgebet 
Kochertürn 14.30 Uhr feierliche Verabschiedung von Pfr. Renny 

Mundenkurian, Kollekte für die Flutopfer in 
Indien, anschl. Feier in der Gemeindehalle

ausgiebige Revision der gottesdienstlichen Texte und Lieder, die 
nun abgeschlossen ist. Am 1. Advent 2018 wird diese neue Ordnung 
in Kraft treten.
Bei der Revision wurden die Reihen neu durchmischt, sodass 
die Gottesdienstbesucher in jeder Reihe sowohl Predigten über die 
zentralen Sonntagsevangelien hören als auch die ganze Vielfalt bib-
lischer Texte kennenlernen. Etliche weniger zentrale Texte wurden 
aus den Reihen genommen, dafür wurde der Anteil alttestamentlicher 
Texte deutlich erhöht. Die ganze Vielfalt der biblischen Überlieferung 
soll in unseren Gottesdiensten erklingen. Neu hinzu kamen Texte aus 
den Büchern Jona, Rut oder Hiob, ja, sogar Psalmen sind nun immer 
wieder Gegenstand der Predigt.
Neben der neuen Perikopenordnung wird zum 1. Advent ein neues 
Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“ ein-
geführt. Es enthält neben den 94 neuen Liedern des bisherigen blau-
en Liederheftes 124 weitere Lieder aus jüngster Zeit. Im Anhang 
sind über unser Gesangbuch hinausgehend noch weitere Psalmen 
abgedruckt, sodass das Psalmgebet in unseren Gottesdiensten viel-
gestaltiger werden kann.
An einer Stelle wird auch das Kirchenjahr neu strukturiert. Mit dem 2. 
Februar (Mariä Lichtmess) endet künftig fest die Epiphaniaszeit. Am 
3. Februar beginnt die Vorpassionszeit. Die Sonntage nach dem 2.2. 
werden künftig als „5. bzw. 4. Sonntag vor der Passionszeit“ bezeich-
net. Dann folgen Septuagesimä, Sexagesimä, Estomihi, Invokavit 
usw.
Freuen wir uns also auf die neuen und vertrauten Texte und Lieder 
der neuen Perikopenordnung.

Evangelische Kirchengemeinde
Langenbeutingen

Wochenspruch für die kommende Woche
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. 
 (Lk. 12, 35)
Die nächsten Gottesdienste in unserer Gemeinde
Sonntag, 25.11. (Totensonntag)
10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Präd.in Ute Karle)
Vorschau
Sonntag, 2.12. (erster Advent)
  9.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Pfrin. Elbe)
Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde
Dienstag
20.00 Uhr Nähkreis
Mittwoch
  9.30 Uhr Spielkreis
16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht
Freitag
17.00 Uhr Mädchenjungschar im Gemeindehaus Pluspunkt
Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Kinderkirche (14-täglich um 10.00 Uhr im Pluspunkt)
Nächster Termin: 25.11.
11.00 Uhr Kirchkaffee im Anschluss an den Gottesdienst
Aktuelle Informationen aus unserer Kirchengemeinde
► Umbauarbeiten im Pfarrhaus
Wegen der elektrischen Umbauarbeiten im Pfarrhaus funktionieren 
oft das Telefon und der Anrufbeantworter nicht. Bitte beachten Sie die 
unten stehenden Telefonnummern unserer Vertretungspfarrer. Die 
Klingel ist auch ausgebaut, deshalb bitte zu den Besetzungszeiten 
des Pfarrbüros am Fenster klopfen.
► Pfarrgartenaktion
Mancher mag sich verwundert die Augen reiben, wenn er dieser 
Tage am Pfarrhaus vorbeiläuft. Ganz hell und licht präsentiert sich 
der Pfarrgarten, seit am 10. November ca. 20 fleißige Helfer am Werk 
waren. Auf Vorgabe des für unser (staatliches) Pfarrhaus zuständigen 
Amtes, musste das Efeu an der gesamten Mauer entfernt werden, 
um notwendige Sanierungsarbeiten an der Mauer sichten und in die 
Wege leiten zu können. In diesem Zuge wurden dann auch etliche 
kranke Büsche und leider auch der große Kirschenbaum gefällt, 
um die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. Nach etwa 6 Stunden 
schweißtreibender Arbeit bei optimalem Wetter waren 3 große Trak-
toranhänger mit Grüngut gefüllt und die Arbeiten konnten als erledigt 
betrachtet werden. Ein ganz herzliches Dankeschön an Mona Benz, 
Thomas Breier, Rüdiger und Tobias Fleisch, Lisa Jung, Max Jüngst, 
Tilman Just-Deus, Manfred Knölle, Nicola, Dieter und Manuel Knölle, 
Martina und Karl-Heinz Kubach, Dieter Kubach, Jutta und Raphael 
Lang, Werner und Thomas Lumpp, Erika Schilling, Ruth Teske und 
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Verabschiedung von Pfarrer Renny Mundenkurian am 25. 
November 2018
Nach über vier Jahren nimmt unser 
Pfarrer Renny Mundenkurian von uns 
Abschied und geht zurück in seine Hei-
mat Indien. Wir möchten Sie hiermit 
herzlich zur feierlichen Verabschiedung 
von Pfarrer Renny einladen.
Der Festgottesdienst zur Verabschie-
dung findet am Sonntag, 25. Novem-
ber 2018 um 14.30 Uhr in der Kirche 
Mariä Himmelfahrt in Kochertürn statt. 
Anschließend besteht die Möglichkeit 
sich in der Gammelndes Kochertürn, 
bei Kaffee und Kuchen, persönlich von Pfr. Renny zu verabschieden.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
Jahresgedächtnis November
Reinhold Rauh aus Kochertürn   2.11.2013
Gertrud Noé aus Brettach   6.11.2017
Margot Span aus Neuenstadt   7.11.2013
Rosalia Stolz aus Neuenstadt   7.11.2016
Hagen Düssel aus Neuenstadt 10.11.2017
Marliese Boden aus Langenbeutingen 10.11.2017
Lieselotte Kühner aus Neuenstadt 17.11.2015
Walter Glück aus Neuenstadt 20.11.2015
Lydia Jaworski aus Neuenstadt 21.11.2016
Josef Gabriel aus Gochsen 23.11.2013
Ruth Esch aus Neuenstadt 25.11.2017
Ökumenisches Frauenfrühstück am Donnerstag, 29. November 
von 9 bis 11 Uhr im katholischen Gemeindehaus Neuenstadt
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Frauenfrühstück: „Helen Keller 
- Ihr Weg aus dem Dunkel“. Helen Keller, die im Alter von 19 Monaten 
nach einer Hirnhautentzündung taub und blind wurde, starb vor 50 
Jahren. Diese hochbegabte Frau erlernte vier Blindenschriften, meh-
rere Fremdsprachen, schrieb viele Bücher, schloss erfolgreich ein 
Universitätsstudium ab... Die Förderung in jungen Jahren verdankte 
sie vor allem ihrer Hauslehrerin Anne Sullivan. Sie war es auch, die 
ihr in die Hand buchstabierte und dabei den entsprechenden Gegen-
stand zu befühlen gab. Diesen Zusammenhang verstand Helen zum 
ersten Mal bei dem Wort „Wasser“. Die Schritte und Wege von Helen 
Keller aus dem Dunkel wird uns Frau Gertraud Hirsch nachzeichnen 
und uns mitnehmen zu den spannenden Stationen im Leben dieser 
bemerkenswerten und willensstarken Frau. Wir freuen uns auf Sie. 
Ihr Vorbereitungsteam
Rollenverteilung und erste Probe für das Krippenspiel an Heilig-
abend in Neuenstadt
Trotz Renovierung unserer Kirche in Neuenstadt findet das Krip-
penspiel statt. In diesem Jahr in der Stadthalle in Neuenstadt! Wenn 
du Lust hast, dabei zu sein, dann komm am Freitag, 30. November 
zur ersten Probe mit Rollenverteilung um 14.30 Uhr ins katholische 
Gemeindezentrum nach Neuenstadt. Wir freuen uns auf dich. 
Lea Zartmann und Bettina Kanka
Nikolausaktion 2018 - Verkauf ab sofort im Pfarrhaus Kocher-
türn, sowie nach dem Gottesdienst am 2. Dezember in Kocher-
türn
Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen wieder „echte“ Nikoläuse zum 
Kauf an. Gerne können Sie im Pfarrbüro vorab bereits für Ihre Kinder, 
Enkel, Urenkel oder Freunde und Bekannte Nikoläuse kaufen. Der 
Nikolaus besteht aus 60 g fair gehandelter Bioschokolade und kostet 
€ 2,50.
Nach dem Gottesdienst am 1. Advent (Sonntag, 2.12.) werden die 
Ministranten der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt, Neuenstadt-
Kochertürn den „echten“ Bischof Nikolaus verkaufen. Der Erlös 
kommt der Ministranten- und Jugendarbeit in unserer Kirchenge-
meinde zugute.
Nikolausaktion 2018 in Heilig Kreuz, Stein
In Stein werden die fair gehandelten Nikoläuse am Sonntag, 2. 
Dezember nach der Wort-Gottes-Feier verkauft.
Adventsmarkt in Stein am Sonntag, 2. Dezember
Wie schon im letzten Jahr, ist unsere Kirchengemeinde auf dem 
Adventsmarkt vertreten. Der Kirchengemeinderat hat wieder gemein-
sam mit der Mädchengruppe einen Stand. Es werden Postkarten, 
Bilder, Pixi-Bücher und passende selbst genähte Täschchen ange-
boten. Die Mädels haben wieder fleißig Betongugelhupfs gebacken, 
verschiedene Betonteile gegossen und gebastelt. Lassen Sie sich 
überraschen und besuchen Sie uns am Steiner Adventsmarkt am 
2.12.18.
Wir freuen uns drauf.

Dienstag, 27.11.  
Bramb. Hof 18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + Dietmar Lang, Robert und Maria Lang, 

Familien Lang und Schiemer; Felix, Helene 
und Conny Bauer, Josef, Gretel und Helga 
Bauer sowie für die Verstorbenen des FC 
Wasseralfingen 

Mittwoch, 28.11. 
Neuenstadt 18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
Gemein.- 18.30 Uhr Eucharistiefeier
zentrum   + alle Verstorbenen der Familien Meyer, 

Liebhart, Scherer und Gäng
  + Jahresgedächtnis 
Donnerstag, 29.11. 
Kochertürn 18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + Jahresgedächtnis 
Freitag, 30.11. - Gedenktag hl. Andreas (Apostel) 
Buchhofkapelle kein Rosenkranzgebet, keine Eucharistie 

(entfällt aufgrund Vakanz) 
Möckmühl 18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 1.12.  
Roigheim 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag 
Sonntag, 2.12. - 1. Adventssonntag 
Stein  9.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Adventskranzseg-

nung, anschl. Nikolausverkauf der Minist-
ranten 

Züttlingen  9.00 Uhr Eucharistiefeier 
Kochertürn 10.30 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet vom Dekan-

Dieterich-Kindergarten, Adventskranzseg-
nung, anschl. Nikolausverkauf der Minist-
ranten

  + Johanna und Stefan Reschka; Barbara 
und Johann Engler 

Möckmühl 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Buchhof-
kapelle 13.30 Uhr Rosenkranzgebet 
Kochertürn 18.00 Uhr Konzert vom Chor „Rising“ 
Café Parla im Pfarrhaus in Kochertürn am Donnerstag, 22. 
November
Herzliche Einladung zum Café Parla, am Donnerstag, 22. November 
von 15.00 bis 17.00 Uhr ins Pfarrhaus nach Kochertürn.
Für den Ernstfall vorsorgen Patientenverfügung und Gesund-
heitsvollmacht mit Adriano Paoli, Klinikseelsorger und Mitglied 
des Ethik-Komitees im SLK-Klinikum Heilbronn
Angesichts der Möglichkeiten moderner Medizin steigt auch die 
Angst, dass in Situationen, wo wir selbst nicht mehr entscheidungs-
fähig sind, mehr geschieht, als wir noch wollen. Eine Patientenver-
fügung verbunden mit einer Gesundheitsvollmacht kann hier helfen, 
das Selbstbestimmungsrecht auch am Ende des Lebens oder in Situ-
ationen, wo wir nicht mehr in der Lage sind zu sagen, was wir wollen, 
zu bewahren. Allerdings wirft eine Patientenverfügung auch neue 
Fragen auf: Wie in gesunden Tagen wissen, was wir oft viele Jahre 
später in kritischen Situationen wirklich wollen? Wie kann ich mich 
absichern, dass in solchen Situationen wirklich das geschieht, was 
ich will? Bei diesem zweiten Abend am Freitag, 23. November um 
19.30 Uhr wollen wir uns neben rechtlichen und ethischen Belangen 
auch mit solchen Fragen auseinandersetzen und auch Ihren Fragen 
genügend Raum geben. Der Vortrag findet statt im katholischen 
Gemeindehaus in Neuenstadt, Öhringer Straße 16. Der Eintritt ist frei.
Fahrdienst zu den Sonntagsgottesdiensten
Die Kirche Zum Guten Hirten in Neuenstadt ist wegen Innenrenovie-
rung voraussichtlich für vier Monate geschlossen. Während dieser 
Zeit besteht die Möglichkeit, mit einem Fahrdienst zu den Gottes-
diensten nach Kochertürn oder Stein zu fahren. Treffpunkt ist auf dem 
Parkplatz der kath. Kirche in Neuenstadt. 
Bei Bedarf melden Sie sich bitte immer bis spätestens Freitag um 
11.00 Uhr im Pfarrhaus telefonisch unter 07139/931519-0 an. 
Sonntag, 25. November; 14.30 Uhr - Verabschiedung Pfr. Renny 
Abfahrt: 14.00 Uhr
Sonntag, 2. Dezember; 9.00 Uhr - Wort-Gottes-Feier in Stein 
Abfahrt: 8.30 Uhr
10.30 Uhr - Eucharistiefeier, Kochertürn
Abfahrt: 10.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass der Fahrdienst nur nach vorheriger 
Anmeldung besteht.

Kirchliche Nachrichten



Mitteilungsblatt Langenbrettach  •  22. November 2018  •  Nr. 47  |  17

Jehovas Zeugen - Versammlung Neuenstadt a.K. 

Liststraße 2, 74196 Neuenstadt, Tel. 07139/3878
Freitag, 23.11. 
19.00 Uhr  Schätze aus Gottes Wort - Themen: „Sie redeten weiter 

mutig über Gottes Wort“; „Nach geistigen Schätzen gra-
ben - Apostelgeschichte Kap. 4 Vers 11 und Kap. 5 Vers 
1“ sowie Bibellesung: Apostelgeschichte Kap. 5 Verse 
27-42

19.30 Uhr  Uns im Dienst verbessern - Schulung für das weltweite 
Predigtwerk mit Demonstrationen (Video)

19.45 Uhr  Unser Leben als Christ - Besprechung des Themas: 
„Weltweiter Nutzen des Trolley-Dienstes (Video)“ sowie 
Versammlungsbibelstudium anhand des Buches: „Jesus 
- Der Weg, die Wahrheit, das Leben“ - Teil 3 - Jesu 
umfangreicher Dienst in Galiläa - Thema: „Gleichnisse 
über das Königreich - Teil 2: Aus Jesu Gleichnissen 
lernen“

Sonntag, 25. 11. 
10.00 Uhr  biblischer Vortrag - Thema: „Kannst du und wirst du ewig 

leben?“
10.40 Uhr  Wachtturmstudium - Thema: „Allmächtig und doch rück-

sichtsvoll“ gestützt auf Psalm Kap. 103 Vers 14
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich. Interessierte Personen sind 
jederzeit willkommen.
Internet: www.jw.org

Vereinsmitteilungen

SGM Jugendfußball

C-Junioren
SGM KoBra - SC Amorbach  11:0
Gegen den Tabellenletzten aus Amorbach ging unsere Truppe mit 
Vollgas in die erste Halbzeit. Mit schnellen Kombinationen und Spiel-
verlagerungen zeigte man dem Gegner schnell, dass heute für sie 
hier nichts zu holen sein wird. Die Amorbacher wirkten völlig überfor-
dert und kamen mit der schnellen Spielweise der KoBras gar nicht 
zurecht. Die Torchancen wurden konsequent genutzt und so war das 
Spiel eigentlich bereits nach 10 Minuten mit einem Zwischenstand 
von 5:0 entschieden. In Folge schalteten die KoBras zwei Gänge 
runter und überließen dem Gegner auch ab und zu mal den Ball. Mit 
einem 7:0 wurden die Seiten gewechselt. 
In der zweiten Halbzeit wurde durch einige Spielerwechsel der Spiel-
fluss weiter reduziert. Jeder der KoBras wollte sich in die Torschüt-
zenliste eintragen und so wurde die Defensive etwas vernachlässigt. 
Nach wenigen Torchancen der Amorbacher und einem gehaltenen 
Foulelfmeter ging es dann wieder vorwärts. Die Mannschaft ließ zwar 
einige klare Torchancen liegen, konnte aber bis zum Abpfiff noch auf 
11:0 erhöhen.
Ein sehr schöner Abschluss der Spielrunde auf dem Rasen, der 
den KoBras einen 4. Tabellenplatz in der Kreisstaffel sicherte. Wenn 
man bedenkt, dass in dieser Spielrunde ausschließlich der junge 
C-Jugendjahrgang 2005 zum Einsatz kam, ist dies ein sehr beacht-
liches Ergebnis!
Folgende Spieler kamen zum Einsatz: L. Reustlen (TW), N. Förch, 
G. Rudolf, R. Gruber, F. Schönbeck, M. Hofmann, E. Morkoyun, M. 
Grube, M. Schaffner, M. Strohmer, N. Müller, M. Wörbach, A. Gashi, 
Nick Prechtel und L. Mazrekaj
Vorschau
Am 2.12. spielen wir in Obereisesheim und am 8.12. in Heinsheim die 
Zwischenrunden der Hallenbezirksmeisterschaften.

Konzert mit „Rising“, Sonntag, 2. Dezember um 18.00 Uhr in der 
katholischen Kirche in Kochertürn
Die christliche Musikgruppe Rising aus Oedheim ist auch in diesem 
Advent in der Seelsorgeeinheit zu Gast. „...mehr als ein Geschenk!“ 
lautet der Titel des diesjährigen Konzerts, zu dem die katholische Kir-
chengemeinde Mariä Himmelfahrt am Sonntag, 2. Dezember ganz 
herzlich in die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Kochertürn 
einlädt. Beginn ist um 18.00 Uhr. Mit zeitkritischen, besinnlichen und 
berührenden Liedtexten von Gott und der Welt - alle von Rising selbst 
verfasst - will die Gruppe rechtzeitig zum Adventsbeginn Gelegenheit 
bieten, sich den Lebens- und Glaubensfragen unserer schnelllebi-
gen und oftmals kräftezehrenden Zeit zu stellen, um die besondere 
Vorweihnachtszeit nicht nur als mühsame Last zu empfinden. Sich 
mit solch einer Auszeit im Alltag zu beschenken, kann schon ...mehr 
als ein Geschenk sein. Wie und wo kann uns der Advent hilfreicher 
Begleiter sein, damit wir wieder einen neuen Zugang zu Weihnachten 
finden und mit Herz und Seele feiern können? 
Eine wohltuende und anregende musikalische Atempause, um seine 
persönliche Sinnsuche zu Weihnachten hin neu zu überdenken, zu 
definieren und vielleicht auch neu zu justieren. Rising besteht aus 7 
Sängerinnen und einer begleitenden Band aus Keyboard, Querflöte, 
Schlagzeug und E-Bass. Die Gruppe ist seit 32 Jahren unterwegs, 
um den christlichen Glauben in musikalischer Form bodenständig 
und lebensnah zu den Menschen zu bringen. Eintritt frei, Spenden 
erbeten.
Sternsingeraktion 2019 in Heilig Kreuz Stein - erstes Treffen am 
Samstag, 8.12.2018 um 10.45 Uhr im katholischen Gemeinde-
haus St. Bernhard
Alle Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen, gemeinsam 
zu helfen. Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion lautet „Wir 
gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Schätzungen zufolge 
leiden 165 Millionen Jungen und Mädchen weltweit an einer Behin-
derung. Aufgrund ihrer Behinderung werden diese Kinder nicht als 
vollwertige Mitglieder in der Familie und Gesellschaft anerkannt. Mit 
der Sternsingeraktion wird unsere Solidarität und Verbundenheit mit 
diesen Kindern deutlich. Wir hoffen, dass sich wieder viele Sternsin-
ger auf den Weg machen.
Liebe Kinder und Jugendliche .... macht mit und seid dabei
Am Samstag, 8.12.2018 wollen wir uns um 10.45 Uhr im kath. 
Gemeindehaus St. Bernhard treffen um gemeinsam den Film 
anzuschauen, Sternsingerkleider anzuprobieren und die Gruppen 
einzuteilen. Keine Zeit? Dann melde dich telefonisch bei Monika,  
06264/929153 oder Ursula, 06264/1767.
Am Freitag, 4. Januar 2019 findet um 18.30 Uhr die Sternsingeraus-
sendung in der Kirche Heilig Kreuz statt.
Achtung: In diesem Jahr laufen die Sternsinger bereits am 
Samstag, 5. Januar 2019
Wir freuen uns auf viele Sternsinger!! Es macht auch immer sehr viel 
Spaß.
Rückblick St.-Martins-Umzug 2018 Kochertürn
Am Freitag, 9. November 2018, feierten wir wieder unser traditio-
nelles Sankt Martinsfest in Kochertürn. Bei Anbruch der Dunkelheit 
versammelten sich viele Kinder mit ihren bunten Laternen zusammen 
mit Geschwistern, Eltern, Omas und Opas in der Kirche.
Dort wurde den Besuchern die Legende des heiligen Martins dar-
geboten. Nach dem Segen von Herrn Pfarrer Renny startete der 
Laternenumzug. Angeführt vom heiligen Martin hoch zu Ross zogen 
die Kinder, begleitet vom Musikverein, durch Kochertürn.
Zurück an der Kirche durfte der Abend zum ersten Mal im Pfarrgarten 
seinen Ausklang finden. In schöner Atmosphäre konnten sich die 
Besucher Fleischkäsebrötchen, Glühwein, Kinderpunsch und selbst 
gebackene Martinsgänse schmecken lassen. Auch die traditionelle 
Martinsbrezel, verteilt von Ortsvorsteher Erich Körner, fehlte nicht.
So ging ein tolles, gemütliches Martinsfest zu Ende. Allen Helfern 
ein herzliches Dankeschön. Besonderen Dank an Frau Lang, für 
die Bereitstellung des Pferdes, der Feuerwehr zur Absicherung der 
Strecke, dem Musikverein Kochertürn und dem gesamten St. Mar-
tinsteam.
Den Verkaufserlös in Höhe von 585,63 € wollen wir im Sinne von 
St. Martin teilen, je zur Hälfte dem Dekan-Dieterich-Kindergarten 
Kochertürn und dem Projekt „Große Hilfe für kleine Helden e.V.“ in 
Heilbronn zugutekommen lassen. Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen im nächsten Jahr.
Euer St.-Martins-Team

Kirche / Vereinsmitteilungen
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Bestens informiert !

Sport macht im Verein 
noch mehr Spaß
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VdK Ortsverband Brettach

Adventsfeier
Liebe Mitglieder,
am 28. November um 14.30 Uhr findet unsere Adventsfeier im 
Gemeindehaus in Brettach statt, zu der wir Sie alle recht herzlich 
einladen. Das VdK-Team freut sich auf Ihren Besuch.
Betriebsrentenstärkungsgesetz - Neuregelung für Riester-Ren-
ten 
Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz von 2017, im Wesentlichen 
seit 2018 in Kraft, gelten Renten aus einer Riester-geförderten 
betrieblichen Altersversorgung über eine Pensionskasse, einen Pen-
sionsfonds oder eine Direktversicherung nicht mehr als „Versor-
gungsbezüge“. Dagegen zählten diese Leistungen vor 2018 noch 
zu den Versorgungsbezügen. Sie unterlagen daher auch der Bei-
tragspflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Folge 
dieser Neuregelung ist, dass die betriebliche Riester-Rente entweder 
- beispielsweise bei versicherungspflichtigen Rentnern - gar nicht zu 
den beitragspflichtigen Einnahmen gehört oder bei einer freiwilligen 
Versicherung nur mit dem ermäßigten Beitragssatz zur Beitragsbe-
messung herangezogen wird.
Peter Schumacher, Vorsitzender

Im Auftrag Bildungs- u. Sozialwerk Württemberg-Baden e.V.

LandFrauenverein Langenbeutingen

Termine
Liebe LandFrauen,
3.12.2018, Beginn 20.30 Uhr, Eintritt 6,- € FrauenFilmReihe im 
Holi Öhringen: Filmstars don´t die in Liverpool. Liverpool 1978 
- der junge Schauspieler Peter Turner verliebt sich in die deutlich 
ältere Leinwanddiva und Oscarpreisträgerin Gloria Grahame. Was 
als leidenschaftliche Affäre beginnt, entwickelt sich zu einer sehr 
ernsthaften Beziehung. Doch dann erkrankt Gloria und verweigert 
die Einweisung in eine Klinik. Schließlich nehmen Peters Eltern die 
exzentrische Diva bei sich auf und kümmern sich um sie. Sie waren 
schon immer Fans von Gloria Grahame.
Es erreichte mich eine Anfrage für den Besuch des Weihnachtsmark-
tes in Würzburg. Firma John fährt diesen am 5.12.2018, um ca. 9.30 
Uhr Abfahrt, an. Es sind noch wenige Plätze frei, bitte bei Interesse 
sofort bei mir anmelden, D. Bender, Tel. 2688. Die Anmeldungen 
werden in der eingehenden Reihenfolge berücksichtigt, der Fahrpreis 
beträgt 26,- €. Interessierte Gäste sind uns willkommen. Sollten wir 
mehr als zehn Teilnehmer/-innen sein, werden wir abgeholt, ansons-
ten steigen wir in Willsbach zu.
23.11.2018, Freitag, um 19.30 Uhr, FWM, Herstellen von leckeren 
Desserts mit Gerda Lober. Wir vernaschen diese Desserts auch.
6.12.2018, Donnerstag, um 18.30 Uhr, FWM, unsere Adventsfei-
er mit Essen. Bitte Gedeck und Glas mitbringen. Anmeldung bis 
30.11.2018, Tel. 2688. Der Nikolaus wird kommen, keine Angst er 
richtet nicht sehr streng. Und somit ist unser Herbstprogramm schon 
wieder beendet.
Hohenlohische Gedanken zum Thema Sterben/Totensonntag
Jeder schafft am Dooch sei Ärwet,
wie´s vun am verlangt werd.
Un wenn´s amol ans Schterwa gäht,
secht dr Hohenloher nr:
„Herr, wie du willsch,
doch pressieern duet´s noune.“
Gottlob Haag
db

Jazzclub Neuenstadt

Nikolausjazz mit der Feetwarmers Jazzband Heilbronn
In zwei Wochen ist es so weit: Zum Abschluss des ersten Konzert-
jahres des jungen Neuenstädter Jazzclubs spielen am Donnerstag, 
6.12.2018 die Heilbronner Feetwarmers im Clublokal Metzgerstadl 
in Stein.
Bitte reservieren Sie Ihre Plätze für den Nikolausjazz rechtzeitig unter 
Tel. 07139/453125 oder per E-Mail info@jazzclub-neuenstadt.de.
Sie sind noch kein Clubmitglied? Schicken Sie uns eine E-Mail, um 
Näheres zu erfahren oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.

TSV Brettach

Abteilung Tennis

Einladung zur Jahresabteilungsversammlung 2018
Herzliche Einladung an alle Mitglieder der Tennisabteilung des TSV 
Brettach zur diesjährigen Jahresabteilungsversammlung am Freitag, 
23.11.2018, 19.30 Uhr, Alte Schule Brettach.
Tagesordnung
  1. Begrüßung der Mitglieder
  2. Bericht des Abteilungsleiters
  3. Bericht des Sportwarts
  4. Bericht des Jugendwarts
  5. Bericht des techn. Leiters
  6. Bericht des Kassiers / der Kassenprüfer
  7. Entlastung der Vorstandschaft
  8. Wahlen: Kassier, Beisitzer
  9. Anträge / Abstimmungen
10.  Verschiedenes / Aussprache
11. Schließung der JAV
Anträge müssen in schriftlicher Form bis zum 16.11.2018 beim 
Abteilungsleiter Lars Niemann, Bergstr. 10/1, 74243 Langenbrettach, 
vorliegen. Die Vorstandschaft freut sich auf euren/Ihren zahlreichen 
Besuch.
Lars Niemann, Abteilungsleitung

TSV Langenbeutingen

Abteilung Fußball

Frauenfußball
Erste Mannschaft 
TSV Langenbeutingen - VfB Tamm
Beide Mannschaften kamen gut ins Spiel und hatten nach kurzer 
Zeit ihre ersten Torannäherungen. Nach und nach übernahm der 
TSV das Spielgeschehen. Man gewann die entscheidenden Zwei-
kämpfe, fing die Bälle ab und setzte den Gegner früh unter Druck. In 
der 33. Minute erzielte Felica Grube den verdienten Führungstreffer. 
Anschließend erspielte man sich noch weitere gute Torchancen, die 
leider ohne Erfolg blieben. Kurz nach der Halbzeit verlor man nur kurz 
die Übersicht im Strafraum nach einem Freistoß und es stand plötz-
lich 1:1. Der TSV spielte weiter nach vorne, doch der entscheidende 
Lucky Punch wollte nicht mehr gelingen. 
Im letzten Spiel der Vorrunde ist der TSV zu Gast in Jebenhausen. 
Anpfiff ist am Samstag, 24.11.2018 um 17.00 Uhr.
Es spielten: Pfeiffer J., Saager Linda, Friedl N., Grünagel J., Joachim 
R. (52. Min. Kollmar S.), Grube F., Volpp S., Skrotzki L. (76. Min. 
Schulz E.), Lohmann J. (88. Min. Krause P.), Patzwall J., Klimmer M. 

Im Auftrag Bildungs- u. Sozialwerk Württemberg-Baden e.V.

LandFrauenverein Brettach

Holiday on Ice
Holiday on Ice feiert sein 75-jähriges Jubiläum: „Eisrevue mit neuer 
Show Atlantis“ mit Paarlauf-Olympiasieger und Weltmeister Aljona 
Savchenko und Bruno Massot.
Termin: 26.1.2019 um 13.00 Uhr, Porsche-Arena Stuttgart
Bei genügend Teilnehmern werden wir um ca. 11.00 - 11.30 Uhr 
direkt in Brettach abgeholt.
Wer Interesse hat, meldet sich bitte bis 10.12.2018 bei Gerlinde 
Steeb (Tel. 8062).
Der Preis beträgt 88,00 € (Busfahrt und Eintritt), zu zahlen per Über-
weisung. Infos dazu gibt es nach der Anmeldung.
Weihnachtsbasteln
Am 28.11.2018 um 19.00 Uhr in der Alten Schule bietet Heidrun 
Kuttruff einen Bastelabend an.
Es werden Sterne aus Papier gefaltet.
Bitte meldet euch bei Heidrun an (Tel. 3927). Bei ihr gibt es dann auch 
nähere Informationen.
Gäste sind, wie immer willkommen.

Vereinsmitteilungen
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TSV Herbolzheim - Herren 2 8:8
Es spielten: Jens Uhlmann, Oliver Schadenberger, Peter Grosch, 
Uwe Köpl, Thomas Möß und Daniel Geist
Herren 4 - SV Bad Wimpfen-Hohenstadt 3 3:9
Es spielten: Siegfried Schmidt, René Möller, Mario Schimmele, Tho-
mas Jandek, Dieter Traub und Matteo Venturini
Herren 5 - Spvgg Eschenau 4 0:9
Es spielten: Heinz Gollata, Felix Arlt, Jakob Lösch, Dietrich Mack, 
David Böhringer und Aron Krebs
Vorschau
Freitag 23.11.2018
20.00 Uhr Herren 4 - SV Frauenzimmern 3
Samstag 24.11.2018
14.00 Uhr SV Sülzbach - Jungen
15.00 Uhr Mädchen 2 - TSV Talheim 2
15.00 Uhr Mädchen 1 - SpVgg Oedheim
18.00 Uhr Damen 1 - TSV Michelbach/B.
18.00 Uhr Herren 3 - Friedrichshaller SV 4
18.00 Uhr Herren 1 - TSV Ellhofen
18.00 Uhr SV Bad Wimpfen-Hohenstadt 3 - Herren 5
Sonntag 25.11.2018 
  9.00 Uhr Friedrichshaller SV 3 - Herren 2

TSV Hardthausen

Abteilung Handball

E-Jugend
Ergebnisse Spieltag vom 18.11.2018
in Gundelsheim gegen HSG Lauffen-Neipperg 1
Ergebnis Handball: 16:19 verloren
Ergebnis Ballspiel: 7:17 verloren
Koordination leider auch verloren
Es spielten: Kaya Reich (Tor), Hannah Wentz (9), Alina Kostin (5), 
Uljana Kostin, Romina Englert (2), Hezil Cavas, Hawin Cavas, Mila 
Lohrer, Emily Henninger.
Danke an Kaya, dass sie extra für das Handballspiel gekommen ist.

Technisches Hilfswerk
Ortsverband Widdern

Kontaktadresse: Kiesstraße 8, 74259 Widdern
Telefon 06298/95040, Telefax 06298/95047, info@thwwiddern.de
Mi., 28.11., 19.00 Uhr Technischer Dienst
Do., 29.11., 18.00 Uhr Grundausbildung
Sa., 1.12., 9.00 Uhr Lotsendienst Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen
So., 2.12., 9.00 Uhr Lotsendienst Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen
Weitere Informationen über das THW findest du unter
www.THW.de oder www.thwwiddern.de 

Fischerverein Gochsen

Forellenverkauf
Der Sportfischerverein Petri Heil Gochsen räuchert am Samstag, 
1.12.2018 wie jedes Jahr, wieder fangfrische Forellen im Fischerheim 
beim Recyclinghof Gochsen.
Forellen können zum Preis von 5,50 € pro Stück bei Christian Petzke 
unter Tel. 0176/56910703 und Martin Wolf unter Tel. 0174/2150301 
bis spätestens 27.11.2018 bestellt werden.
Abholung der Forellen im Fischerheim am Samstag, 1.12.2018 ab 
12.00 Uhr.

Schwäbischer Albverein e.V. 
OG Neuenstadt

Rückblick auf unsere Wanderung am 11.11.2018
Liebe Wanderfreunde,
bei zunächst trübem Wetter und 10 Grad plus starteten wir am Sonn-
tag um 10.00 Uhr mit 21 Wanderern, davon 1 Gast, ab der Festhalle 
in Ernsbach zur Kochertalwanderung. Von Ernsbach über die Stel-
zersklinge und den Spitzenhof, Edelmannshof und Holzweilerhof 
erreichten wir Sindringen gegen 12.30 Uhr. Unterwegs und von den 
Höfen hoch zwischen Kocher- und Jagsttal hatten wir bei nun strah-
lendem Sonnenschein eine schöne Fernsicht auf Hohenlohe, den 
Hardthäuser Wald bis nach Heilbronn. Nach einem schmackhaften 
Mittagessen im Landgasthof „Krone“ verließen wir gegen 15.00 Uhr 
Sindringen und wanderten über den Kochertalradweg zurück nach 
Ernsbach, verstärkt durch 2 weitere Wanderfreunde. Gegen 16.00 
Uhr erreichten wir den Parkplatz. Die Wanderstrecke betrug etwa 
12 Kilometer bei ca. 130 Höhenmetern. Nach dem Dank an die 
ortskundigen Wanderführer Doris und Waldemar Ehnle und einer 
„Gesangsprobe“ des Albvereinsliedes verabschiedeten wir uns bei 
bester Stimmung und Zufriedenheit zur Heimfahrt.
DWE

Freundeskreis Kochertal

Wir sind eine Selbsthilfegruppe von Suchtkranken und Angehörigen 
und helfen uns gegenseitig aus der Sucht - Alkoholabhängigkeit und 
Glücksspielsucht - heraus.
In der Gruppe lernt jeder, dass er mit seinem Problem nicht alleine 
dasteht, sondern dass er es mit vielen anderen teilt. Es tut gut, dieses 
Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erleben und sich mit Gleichge-
sinnten in einem geschützten Rahmen auszutauschen.
Der Freundeskreis Kochertal trifft sich jeden 2. Donnerstagabend 
im CVJM-Haus in Hardthausen-Kochersteinsfeld, Gartenweg 9. 
Unser nächstes Treffen ist am Donnerstag 22.11.2018 um 20.00 
Uhr.
Wenn Sie als Betroffene(r) oder Angehörige(r) Hilfe annehmen möch-
ten, wenden Sie sich bitte jederzeit vertrauensvoll an uns: Werner 
und Bettina Broselge, Tel. 07139/1718. Wir begleiten Sie gerne auf 
Ihrem Weg aus der Abhängigkeit.
Der Freundeskreis Kochertal gehört zum Landesverband der Freun-
deskreise für Suchtkrankenhilfe Württemberg e.V. Im Internet finden 
Sie uns unter www.freundeskreise-sucht-wuerttemberg.de. 

TTC Gochsen

Ergebnisse
Herren 1 - TGV Eintracht Abstatt 9:0
Es spielten: Volker Hubmann, Andras Winter, Thomas Traub, Marius 
Kraus, Thomas Brauer und Wolfgang Kraus
Mädchen 1 - Spvgg Gröningen-Satteldorf 1:6
Es spielten: Nina Knochenhauer, Madlen Ehnle, Leonie Wentz und 
Sofia Krause
Herren 1 - TGV Eintracht Abstatt 9:0
Es spielten: Volker Hubmann, Andras Winter, Thomas Traub, Marius 
Kraus, Thomas Brauer und Wolfgang Kraus
Jungen - Spvgg Oedheim 2:6
Es spielten: Nico Knochenhauer, Aron Krebs, Kai Reinsch und Nils 
Weiß
TSV Ellhofen - Damen 2 8:2
Es spielten: Victoria Ziehr, Carola Wollensack, Julia Knoll und Felica 
Grube
Damen 3 - TSV Erlenbach 3:8
Es spielten: Hannelore Wilder, Doris Prinz, Susanne Eil-Schmitz und 
Rahel Ehnle
Damen 1 - TSV Vellberg 7:7
Es spielten: Waltraud Grosch, Gabi Köpl, Hannah Holl und Sarah 
Grosch
Herren 3 - Spvgg Oedheim 4 9:2
Es spielten: Manuel Munz, Michael Dols, Ingo Helbrich, Luis Nuspl, 
Albrecht Blankenhorn und Nico Knochenhauer

Vereinsmitteilungen

Bitte benutzen Sie kein  
automatisches Trennprogramm!

Trennungen, die z. B. WORD automatisch einfügt,
müssen im Verlag manuell entfernt werden.

Deshalb: Bitte schreiben Sie im Fließtext,
die Worttrennungen werden im Verlag eingefügt!

TIPPS für unsere Autoren

Tipp

Nr. 1
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Landkreis Heilbronn sowie im Onlineshop der Touristikgemeinschaft 
HeilbronnerLand erhältlich.

Handwerkskammer Heilbronn-Franken

Kurs zum Gebäudeenergieberater (HWK) startet im Januar
Das Kompetenzzentrum Holzbau und Ausbau bietet von Januar bis 
April 2019 in 9 Tagesblöcken mit je drei Tagen die Fortbildung zum 
Gebäudeenergieberater (HWK) an.
Diese Fortbildung wird aus Mitteln des ESF gefördert, wobei für 
Teilnehmer aus Baden-Württemberg die Seminargebühren mit 30% 
bzw. 50% bezuschusst werden. Den Zuschuss beantragen wir für 
Sie.
Kursbeginn: 24. Januar 2019
Anmeldeschluss: 20. Dezember 2018
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
Kompetenzzentrum Holzbau und Ausbau, Biberach, Wolfgang Scha-
fitel, Tel. 07351/44091-55, E-Mail: schafitel@zaz-bc.de
www.zimmererzentrum.de
Workshop für Existenzgründer
Termine im Dezember
Wie erstellen Existenzgründer und Betriebsübernehmer ein über-
zeugendes Unternehmenskonzept? Diese Frage beantworten die 
Unternehmensberater der Handwerkskammer Heilbronn-Franken 
beim Gründer-Workshop. Jeder Teilnehmer erhält Seminarunterla-
gen sowie ein Teilnahmezertifikat. Der Workshop ist kostenlos.
Nächste Termine
Dienstag, 4. Dezember 2018 in Heilbronn
Dienstag, 11. Dezember 2018 in Schwäbisch Hall
Anmeldung
Eine Anmeldung ist erforderlich. Nähere Informationen gibt es bei 
Beate Hönnige (Heilbronn), Tel. 07131/791-171, Andreas Weinreich 
(Schwäbisch Hall), Tel. 0791/97107-12, von der Handwerkskammer 
Heilbronn-Franken und unter www.hwk-heilbronn.de/termine.

Agentur für Arbeit Heilbronn

Bessere Jobchancen durch Weiterbildung 
Weiterbildungsmesse für Ungelernte in der Agentur für Arbeit 
Heilbronn 
Am 28. November 2018 von 14.00 bis 16.00 Uhr, Berufsinforma-
tionszentrum
Heilbronn befindet sich in einem wirtschaftlichen Wandel. Aktuell 
entstehen viele Arbeitsplätze in unterschiedlichen Branchen, auch 
für Quereinsteiger, nicht zuletzt weil neue Arbeitgeber die Region für 
sich entdecken. Zudem steht die Bundesgartenschau vor der Tür. 
Dadurch bieten sich für den Heilbronner Arbeitsmarkt neue berufliche 
Perspektiven. An jedem 4. Mittwoch im Monat von 14.00 bis 16.00 
Uhr bietet die Agentur für Arbeit Heilbronn im Berufsinformationszent-
rum (BiZ) Bewerbern, Arbeitgebern und Bildungsträgern Gelegenheit 
für einen ersten Austausch. Denn: Wer sich weiterbildet, hat bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Eingeladen sind Interessenten - 
auch ohne beruflichen Abschluss -, die ihre Jobchancen verbessern 
möchten. Arbeitgeber stellen sich und ihre Beschäftigungsmöglich-
keiten vor. Regionale Bildungsträger geben auf der Messe Informati-
onen zu ihren Umschulungs- und Qualifizierungsangeboten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Offen gesagt - schwierige Gespräche mit Herz und Verstand 
anpacken
Donnerstag, 29. November, 9.30 - 11.30 Uhr, Agentur für Arbeit 
Heilbronn, Berufsinformationszentrum
Wir alle kennen Gespräche, die uns Unbehagen bereiten und die wir 
am liebsten vermeiden möchten und gleichzeitig befürchten, dass wir 
wieder einmal nicht die richtigen Worte finden werden. Doch leider 
gehören schwierige Gespräche zum beruflichen und privaten Alltag.
Wann ist ein Gespräch sinnvoll, wann nicht? Wie bringe ich es in 
Gang? Bin ich mir darüber klar und bewusst, was wesentlich für 
mich ist, was beim anderen ankommen soll? Wie kann ich meinem 
Gegenüber begegnen, um gegenseitige Verständigung zu ermögli-
chen?
Gemeinsam erarbeiten wir, wie wir uns auf ein Konfliktgespräch vor-
bereiten können, um mit Klarheit, Respekt und Würde die Weichen 
für die jeweilige Zukunft zu stellen.
Referentin: Camilla Bornscheuer Mediation, Stuttgart
Anmeldung per Mail unter Heilbronn.BCA@arbeitsagentur.de.  
Weitere Termine in der Veranstaltungsdatenbank unter 
www.arbeitsagentur.de/Veranstaltungen

Sonstige
Bekanntmachungen

Hospizdienst Neuenstadt

Zu unserem zweiten Hospizabend laden wir Sie herzlich ein.
Das Thema ist: Für den Ernstfall vorsorgen - Patientenverfügung 
und Gesundheitsvollmacht mit Adriano Paoli, Klinik-Seelsorger 
und Mitglied des Ethik-Komitees im SLK-Klinikum Heilbronn
Angesichts der Möglichkeiten moderner Medizin steigt auch die 
Angst, dass in Situationen, wo wir selbst nicht mehr entscheidungs-
fähig sind, mehr geschieht, als wir noch wollen. Eine Patientenver-
fügung verbunden mit einer Gesundheitsvollmacht kann hier helfen, 
das Selbstbestimmungsrecht auch am Ende des Lebens oder in 
Situationen, wo wir nicht mehr in der Lage sind zu sagen, was wir 
wollen, zu bewahren.
Allerdings wirft eine Patientenverfügung auch neue Fragen auf: Wie 
in gesunden Tagen wissen, was wir oft viele Jahre später in kritischen 
Situationen wirklich wollen? Wie kann ich mich absichern, dass in 
solchen Situationen wirklich das geschieht, was ich will?
An diesem Abend wollen wir uns neben rechtlichen und ethischen 
Belangen auch mit solchen Fragen auseinandersetzen und auch 
Ihren Fragen genügend Raum geben.
Der Vortrag ist am Freitag, 23. November 2018 um 19.30 Uhr im 
katholischen Gemeindehaus in Neuenstadt, Öhringer Str. 16.
Der Eintritt ist frei.

Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V.

Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft
Zu der Informationsversammlung mit dem Thema „Beschäftigung 
von Fremdarbeitskräften in landwirtschaftlichen Betrieben unter 
besonderer Berücksichtigung von Saisonarbeitskräften“ lädt der Bau-
ernverband Heilbronn-Ludwigsburg ein. Die Versammlung findet 
statt am Montag, 3. Dezember 2018 um 19.30 Uhr in der Genossen-
schaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg, Binswanger Straße, 
Heilbronn. Es informiert Frau Nicole Spieß, Sozialrechtsreferentin im 
Landesbauernverband in Baden-Württemberg.

Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.

Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps 
Kostenloser Infoabend in der Jugendagentur Stuttgart 
Beim kostenlosen Informationsabend am 27. November 2018 um 
19.00 Uhr in Stuttgart bei der Jugendagentur Stuttgart in der Eich-
straße 8 erfährt man alles rund um den Freiwilligendienst des 
Europäischen Solidaritätskorps (ESK) und erhält Informationen von 
ehemaligen Teilnehmenden.
Das Jugendwerk der AWO Württemberg unterstützt ESK-Interessier-
te bei der Suche nach einer geeigneten Einsatzstelle im Ausland und 
allen diesbezüglichen Fragen. Weitere Informationen erhält man auf 
www.jugendwerk24.de oder telefonisch unter 0711/945729122.

Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand

Neue Radkarte HeilbronnerLand
Neuauflage mit dem gesamten Radwegenetz für den Landkreis 
Heilbronn
Mit der Neuauflage der topografischen Radkarte für den Landkreis 
Heilbronn hat die Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand in Zusam-
menarbeit mit der Stabsstelle Energie und Klima ein Angebot für 
Einwohner und Radtouristen geschaffen. Die neue topografische 
Radkarte im Maßstab 1:50.000 enthält eine Gesamtdarstellung des 
landkreisweiten Freizeit- und Radroutennetzes sowie radtouristische 
Angebote. Dazu zählen mehr als 30 beschilderte Radwandertouren 
unterschiedlicher Länge, neun Fernradwege sowie das beschilderte 
Alltagsradwegenetz.
Speziell für Radtouristen enthält die neue Radkarte zudem - und 
das ist neu - Informationen zur Infrastruktur rund ums Radfahren. 
So lässt sich unterwegs schnell die nächste Werkstatt oder E-Bike-
Ladestation finden.
Die neue Radkarte HeilbronnerLand ist ab sofort zum Preis von 
6,90 € unter anderem bei allen Tourist-Informationen im Stadt- und 

Sonstige Bekanntmachungen
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BiZ & Donna on Tour macht Station in Pfaffenhofen
Zeitmanagement ist UnSINN - so entwickeln Sie nützliche 
Gewohnheiten!
Mittwoch, 28. November 2018, 9.30 - 11.30 Uhr im Rathaus Pfaf-
fenhofen, Rodbachstr. 15
Eigentlich wissen Sie doch, wie’s geht: Sie sind schon mehr oder 
weniger gut organisiert, kennen die Knackpunkte, warum Ihr Selbst- 
und Zeitmanagement noch nicht so rund läuft und vermutlich ist Ihr 
Kopf voller guter Tipps, wie es besser gehen könnte. Doch das Prob-
lem ist nicht das Wissen, es ist das Tun!
In diesem Workshop lernen Sie verschiedene Tools und nützliche 
Strategien kennen, wie Sie durch gute Gewohnheiten ihre Zeit sinn-
voll nutzen können. Sie erfahren, wie Sie den Kopf frei bekommen 
und den Überblick behalten über die Vielzahl Ihrer Aufgaben.
• Kopf frei - so behalten Sie den Überblick!
• Arbeitsfluss und -organisation reflektieren
• Entwicklung nützlicher Gewohnheiten
Es freut sich auf Sie:
Marieluise Noack: Dinge wirklich angehen. Coaching und Training, 
Lauffen
Anmeldung per Mail unter Heilbronn.BCA@arbeitsagentur.de oder 
07131/969166. 
Weitere Termine finden Sie in den Veranstaltungskalendern der 
Kooperationspartnerinnen oder unter www.arbeitsagentur.de/Veran-
staltungen
Informationen:
BiZ und Donna on Tour ist eine Workshop-Reihe die sich an Frau-
en richtet und vor Ort in Brackenheim, Güglingen, Pfaffenhofen und 
Zaberfeld stattfindet.
Ob in der Familienzeit, berufstätig oder auf Stellensuche - Sie sind 
herzlich willkommen.
Wenn Mami wieder arbeiten will
Workshop zum beruflichen Wiedereinstieg
Am 30. November 2018 von 9.00 bis 11.00 Uhr in der Agentur für 
Arbeit Heilbronn
Wer nach Familien- oder Pflegezeit beruflich wieder einsteigen will, 
hat viele Fragen. Welche Tätigkeiten sind auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt? Welche Weiterbildung ist sinnvoll? Gibt es Tipps für die 
Stellensuche in Teilzeit?
Diese und weitere Fragen beantwortet Sandra Büchele, Beauftragte 
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, im Wiedereinstiegs-Work-
shop am 30. November von 9.00 bis 11.00 Uhr im Berufsinformati-
onszentrum der Agentur für Arbeit Heilbronn.
Bewerbungsunterlagen können gerne mitgebracht werden.
Interessierte melden sich bitte unter 
Heilbronn.BCA@arbeitsagentur.de oder 07131/969166 an.

Sonstige Bekanntmachungen

SozialeDienste
EssenaufRädern - ParitätischerWohlfahrtsverband

Täglich frisch gekocht - Sie haben die
Auswahl zwischen 7 Menüs (Mo.-Fr.)
Wochenende 2 Menüs
Wir kümmern uns um IhrWohl.

0800 4050200 (kostenlos)
www.paritaet-hn.de

Happelstr. 17 a
74074 Heilbronn

- In gutenHänden -

Anzeige

ACHTUNG:

Hausnummer – Eine wichtige 
Orientierung für Rettungskräfte!
Kennzeichnen Sie Ihr Haus durch eine deutlich lesba-
re Hausnummer!

Anfahrtszeiten bei Notfalleinsätzen verzögern sich 
durch fehlende oder schlechte Kennzeichnung!

Baustellen, behindernde Fahrzeuge  etc. können die 
Anfahrt von Rettungsmitteln des Rettungsdienstes so-
wie der Feuerwehr oft verzögern. Problematischer al-
lerdings erweist sich die Orientierung in der Straße 
vor Ort, zum einen liegt es an mangelnder Qualität 
der Hausnummerierung und zum anderen fehlen ein-
weisende Personen.
Bei einer Vielzahl von Unfällen oder notfallmedizini-
schen Krankheitsbildern wird der Behandlungserfolg 
durch Zeitverzögerung gemindert. Besondere Be-
deutung kommt der Verzögerung des therapiefreien 
Intervalls beim Kreislaufstillstand zu. Mit jeder therapie-
freien Minute bestehenden Kammer immerns sinkt die 
Überlebenswahrscheinlichkeit um 5 %.
Durch den Einsatz einer einweisenden Person verkürzt 
sich die Anfahrtszeit des Rettungsdienstes zum Not-
fallort (laut Untersuchungen - Rettungsdienst-Magazin 
1998) um durchschnittlich 20 Sekunden. Während der 
Untersuchungen bei realen Einsätzen wurde jedoch 
nur bei jedem fünften Einsatz ein Einweiser ange-
troffen. Weitere Maßnahmen, die es dem Rettungs-
dienst ermöglichen, schneller tätig zu werden, wären 
beispielsweise das Öffnen von Toren, Schranken und 
Haustüren, das Aufhalten von Aufzügen im Eingangs-
bereich, Einsperren von Hunden etc.

Hausnummerierung:
Nach dem Bundesbaugesetz ist jeder Eigentümer ver-
p ichtet, sein Grundstück mit der von der Gemeinde 
festgesetzten Nummer zu versehen. In einigen Bun-
desländern regeln die Gemeinden diese Vorschrift 
genauer, was jedoch in sehr unterschiedlicher Weise 
geschieht.
In vielen Gebieten bestehen keinerlei Vorschriften über 
die Form der Nummerierung. Der Eigentümer ist hier in 
der Gestaltung völlig frei. Gerade in Neubaugebieten 
 nden sich so oft recht „abstrakte“ Nummerierungen, 
die zwar schmücken, aber aus rettungsdienstlicher 
Sicht wenig nützlich sind. 

Beispiele für schlecht sichtbare Hausnummern: 
verdeckte Nummern, Hausnummern mit der gleichen 
Farbe wie ihr Untergrund (weiße Nummer auf weißem 
Grund), schlecht sichtbare Anbringung (zu tief oder an 
der falschen Hausseite - nicht zur Straße hin).

Sowohl eine Verbesserung der Hausnummerierung 
als auch der Einsatz eines Einweisers können die 
Anfahrtszeit zum Notfallort und damit das therapiefreie 
Intervall um etwa eine halbe Minute verkürzen.

Wie steht es denn an Ihrem eigenen Haus 
mit der Hausnummer?

EINE INFORMATION IHRER FEUERWEHR
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Bad Rappenau: Nussbaum Stiftung lädt zum besonderen Musikerlebnis ein 

Neujahrskonzert 2019 mit der Philharmonie Baden-Baden im Kurhaus

(nm). Endlich ist es so weit - 
das Neujahrskonzert der Nuss-
baum Stiftung kommt mit der 
Philharmonie Baden-Baden 
am Sonntag, 6. Januar 2019, 
18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) 
in das Kurhaus Bad Rappenau.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist das 
Neujahrskonzert der Nussbaum 
Stiftung, das im Harres St. Leon-
Rot beheimatet ist, mittlerwei-
le zu einer festen, beliebten und 
begehrten Institution geworden. 

Spitzenorchester

Mit der Philharmonie Baden-
Baden, die 2015 zum ersten Mal 
für die Nussbaum Stiftung kon-
zertierte, konnte ein Spitzenor-
chester verpflichtet werden, 
das die Erwartungen der Gäste 
schon mehr als übertraf. 

Programm

Der Einzugsmarsch aus dem 
„Zigeunerbaron“ von Johann 
Strauss eröffnet den Konzert-
abend. Es folgen u.a. der „Zigeu-
nertanz“ aus der Oper „Die 
Hugenotten“ von Giacomo Mey-

erbeer sowie „Fete bohème“ aus 
den „Scènes pittoresques“ von 
Jules Massenet. Mit dem schö-
nen Walzer „An der Schönen 
blauen Donau“ von Johann 
Strauss endet der 1. Teil. 
Der zweite Teil ist hauptsäch-
lich geprägt von schwungvol-
len klassischen Operettenme-
lodien von Franz Lehár, Johann 
Strauss und Franz von Suppé. 
Diese und weitere Stücke wer-
den den Abend zu einem glanz-
vollen Erlebnis machen.

Volker Christ dirigiert die Phil-
harmonie Baden-Baden. Als 
Sopranistin wurde Sophie Kluß-
mann eingeladen, Arndt Joosten 
führt als Conférencier durch das 
Programm. 

Das Neujahrskonzert 2019 fin-
det am Sonntag, 6. Januar 2019, 
um 18.00 Uhr (Saalöffnung 
17.30 Uhr) im Kurhaus Bad 
Rappenau statt.
Tickets gibt es bei Reservix-
Vorverkaufsstellen und bei der 

Gästeinformation Bad Rappe-
nau (Tel. 07264 922391).

Tickets

Kategorie 1 
32,00 Euro 
(Für Abonnenten: 29,50 Euro)

Kategorie 2
27,00 Euro 
(Für Abonnennten: 24,50 Euro) 

Info: 
www.nussbaum-medien.de

Sophie Klußmann, Sopran Foto: sk Arndt Joosten Foto: aj

„Graceland“ in der Alten Mälzerei

Simon & Garfunkel Tribute meets Classic

(pm/red). Mit Liedern wie 
„Sound of Silence“ und „Bridge 
over Troubled Water“ schuf das 
US-amerikanische Duo Simon 
& Garfunkel poetische Hym-
nen für eine ganze Generation 
und ging spätestens mit „The 
Boxer“ und „Mrs. Robinson“ 
in die Musikgeschichte ein.

Seit einigen Jahren spürt das 
Duo Graceland mit „A Tribute 
to Simon and Garfunkel“ inten-
siv dem musikalischen Geist sei-
ner Vorbilder nach. Immer mit 
dem nötigen Respekt vor den 
großen Kompositionen und 
dem Anspruch, musikalisch 
hochwertige Interpretationen 

Duo Graceland mit „A Tribute to Simon and Garfunkel“.   Foto: pm

der Welthits von Simon & Gar-
funkel zu bieten. Dabei ist den 
beiden Musikern aus Bretten 
eines besonders wichtig: „Wir 
wollen keine Kopie sein, nicht 
visuell, auch nicht stimmlich. 
Wir bleiben stets nahe am Ori-
ginal, geben den Kompositionen 
aber auch eine eigene Note.“
Und so beweisen Thomas 
Wacker (Paul Simon) und 
Thorsten Gary (Art Garfun-
kel) mit ihrem aktuellen Pro-
jekt eindrücklich: Die Klassiker 
des wohl erfolgreichsten Folk-
rock-Duos der Welt harmonie-
ren perfekt mit dem Klang eines 
Streichensembles. Das Zusam-
menspiel der beiden Stimmen 
und zweier Gitarren mit den 
klassischen Instrumenten lässt 
die Songs von Simon & Garfun-
kel zu einem außergewöhnli-
chen Musikerlebnis werden. 
Die Zahl der Konzertbesu-
cher spricht für sich: Seit Jah-
ren touren die beiden Musi-
ker erfolgreich durch Euro-

pa. Mal zu zweit, mal mit klas-
sischem Streichquartett und 
ein paar Mal im Jahr sogar mit 
einem 52-köpfigen Orchester. 
Bei ihren Konzerten durchstrei-
fen sie die gefühlvollen Lieder 
und „rocken“ an anderer Stelle 
ihr Publikum. 
Ein Abend mit Graceland ist 
daher nicht nur etwas für Nos-
talgiker, die gerne ihre alten 
Platten oder CDs aus dem Regal 
holen. Die zeitlos gute Musik 
von Simon & Garfunkel, inter-
pretiert von hervorragenden 
Musikern mit ganz eigenem 
Sound, spricht Musikliebhaber 
aller Altersklassen an.

Termin

„Graceland – A Tribute to 
Simon and Garfunkel meets 
Classic“ spielen am Samstag, 
29.12., um 20 Uhr in der Alten 
Mälzerei in Mosbach. 
Tickets gibt es unter www.
reservix.de und in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen.



Gesundheit

Untereisesheimer Adventsmarkt

Sonntag 
9.12.2018

Öff nungszeiten
Sonntag 11.00 bis 20.00 Uhr

Märchenhafter Weihnachtsmarkt Bad Friedrichshall

Fr. - So.
30.11. bis 
2.12.2018

Öff nungszeiten
Freitag ab 17.00 Uhr
Samstag ab 16.00 Uhr 
Sonntag ab 13.00 Uhr
Kinder-Märchendorf Sa. ab 16.00 Uhr, So. ab 15.00 Uhr
Hobbykünsterausstellung Alte Kelter
Samstag ab 16.00, Sonntag ab 13.00 Uhr

Neckarsulmer Adventszauber

Sa. - So.
1.12. bis 
2.12.2018

Öff nungszeiten
Samstag von 11.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag von 11.00 bis 19.00 Uhr
Kinderweihnachtszelt in der Löwengasse.
Fotos mit dem Weihnachtsmann

Möckmühler Lichterglanz

Fr. - So.
14.12. bis 
16.12.2018

Öff nungszeiten
Freitag von 18.00 bis 22.00 Uhr
Samstag von 15.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag von 12.00 bis 20.00 Uhr
Jeden Abend mit Livemusik auf der Bühne.

Weinsberger Weihnachtszauber

Sa. - So.
15.12. bis 
16.12.2018

Öff nungszeiten
Samstag von 11.00 bis 21.00 Uhr
Sonntag von 11.00 bis 20.00 Uhr
Samstag Late-Night-Shopping bis 20.00 Uhr

Dorfweihnacht Neudeck

Sonntag
16.12.2018

Öff nungszeiten
Sonntag ab 11.00 Uhr

Dorfweihnacht Olnhausen

Sonntag
16.12.2018

Öff nungszeiten
ab 16.00 Uhr

Glühwein, Bratwurst, Mandelduft ...

Foto: freestockgallery.de

Weihnachtsmärkte
Weihnachtsmarkt Heilbronn

27.11. bis
22.12.2018

Öff nungszeiten Weihnachtsmarkt
täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr
am 4.12. bis 19.00 Uhr
Nightshopping am 1.12. bis 23.00 Uhr
Almhütte & Scheune So.-Mi. bis 21.00 Uhr
Do.-Sa. bis 22.00 Uhr

Altdeutscher Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen

Fr. bis So.
30.11. bis 2.12.
Fr. bis So.
7. bis 9.12.
Fr. bis So.
14. bis 16.12.

Öff nungszeiten
Weihnachtsmarkt
Freitag 12.00 bis 21.30 Uhr;
Samstag 11.00 bis 21.30 Uhr; 
Sonntag 11.30 bis 20.00 Uhr
Gastland in diesem Jahr ist Skandinavien

Neuenstadter Weihnachtsmarkt

Samstag, 8.12. 
bis
Sonntag, 
9.12.2018

Öff nungszeiten Weihnachtsmarkt
Samstag 16.00 bis 22.00 Uhr; 
Sonntag 12.00 bis 20.00 Uhr;
Samstags lange Einkaufsnacht bis 22.00 Uhr

Gundelsheimer Weihnachtsmarkt

Fr. - So.
30.11. bis 
2.12.2018

Öff nungszeiten Weihnachtsmarkt
Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag von 15.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag von 15.00 bis 21.00 Uhr

Seeweihnacht Breitenauer See

Sa. - So.
8.12. bis 
9.12.2018

Öff nungszeiten
Samstag von 11.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag von 11.00 bis 20.00 Uhr

Weihnachtsmarkt Oedheim

Sa. - So.
15.12. bis 
16.12.2018

Öff nungszeiten
Samstag von 16.00 bis 21.30 Uhr
Sonntag von 11.00 bis 20.00 Uhr

Erlenbacher Weihnachtsmarkt

Samstag
22.12.2018

Öff nungszeiten Weihnachtsmarkt
14.00 bis 22.00 Uhr
Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt im Ortskern von Erlenbach

Eberstädter Dorfweihnacht am Marktplatz

Sa. - So.
1.12. bis 
2.12.2018

Öff nungszeiten
Samstag von 16.00 bis 21.30 Uhr
Sonntag von 14.00 bis 20.00 Uhr
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Gemüsebeet
Vom Segen der Vorratskammer

Winterreise durchs

Klassische Bauerngärten gibt
es nur noch wenige, und was
unsere Großeltern noch eingela-

gert und eingemacht haben, finden wir
heute rund ums Jahr frisch in jedem
Supermarkt. Alles können wir haben,
auch die Erdbeeren im Winter. Lohnt
da noch eine eigene Vorratshaltung?
Lange schien es, dass sich Großmut-
ters Schatzkästchen langsam für im-
mer schließt. Umso erfreulicher, dass
sich seit einigen Jahren eine Trend-
wende abzeichnet und wieder mehr
Menschen den Wert dieser bewährten,
urigen Kunst entdecken. Ich selbst
habe viel Freude daran, und dabei
haben sich prima Rezepte ergeben, die
in der kalten Jahreszeit Körper und
Seele wärmen.

Wichtige Bestandteile dieser Kunst
sind der Anbau und die Lagerung von
Wintergemüse. Dazu gehören zum
Beispiel Steckrüben, Topinambur,
Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Kar-
toffeln, Pastinaken und Petersilienwur-
zel. Sie beinhalten essenzielle Pflan-
zenstoffe wie Vitamine, Mineralien,
Entzündungshemmer, Ballaststoffe und
viele andere wertvolle Dinge, die das
körpereigene Immunsystem über den
Winter am Laufen halten. Weitere klas-
sische Wintergemüse sind Feldsalat,
Kürbis und Lauch. Entdecken Sie mit
unseren Rezepten, wie leicht es ist, die
Kraft der Wurzeln in die tägliche Er-
nährung zu integrieren. Ob in Suppe,
Gemüse, Salat oder als Würzmittel …

Eine heiße Sa
che

Glühweine au
s dem Ländle

Springerle in F
arbe

Kunstvolle Bil
dgeschichten

Feines Winter
gemüse

Gesunde Pfla
nzenkraft für

kalte Tage

6/2018
November

Dezember

4,80 EUR

D
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n
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n
B
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en
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em
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s

Mei’m

Den ganzen Bericht finden Sie jetzt
in der aktuellen Ausgabe von
Mein Ländle im Zeitschriftenhandel.

Klassische Wintergemüse und eingemachte Vorräte gehörten früher fest zum
Winterspeiseplan. Auch heute begleiten sie uns schmackhaft durch die kalte
Jahreszeit, denn Großmutters Hausrezepte und Küche sind wieder gefragt.
Mein Ländle-Autorin Birgit Dirschka hält ein Plädoyer für eine kostbare Tradition.
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2019Neujahrskonzert
Nussbaum Stiftung

mit der Philharmonie Baden-Baden

NeNe jahr konzerkonzerkonzer
mit der Philharmonie Baden-Baden

Opelstraße 29 ∙ 68789 St. Leon-Rot In Kooperationmit der Stadt Bad Rappenau und
der BTB Bad RappenauerTouristikbetrieb GmbH

Vorverkauf
bei allen bekannten Reservix- Vorverkaufsstellen
sowie der Gästeinformation Bad Rappenau
(Salinenstraße 37, 74906 Bad Rappenau)

Kategorie 1: 32,- € Kategorie 2: 27,- €
Vorteil für Abonnenten: 2,50 € Ermäßigung pro Karte

Nähere Informationen finden Sie unterwww.lokalmatador.de

Einlass 17.30 Uhr · Beginn 18.00 Uhr · Kurhaus Bad Rappenau
Sonntag ·6. Januar 2019
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Gemüsebeet
Vom Segen der Vorratskammer

Winterreise durchs

Klassische Bauerngärten gibt
es nur noch wenige, und was
unsere Großeltern noch eingela-

gert und eingemacht haben, finden wir
heute rund ums Jahr frisch in jedem
Supermarkt. Alles können wir haben,
auch die Erdbeeren im Winter. Lohnt
da noch eine eigene Vorratshaltung?
Lange schien es, dass sich Großmut-
ters Schatzkästchen langsam für im-
mer schließt. Umso erfreulicher, dass
sich seit einigen Jahren eine Trend-
wende abzeichnet und wieder mehr
Menschen den Wert dieser bewährten,
urigen Kunst entdecken. Ich selbst
habe viel Freude daran, und dabei
haben sich prima Rezepte ergeben, die
in der kalten Jahreszeit Körper und
Seele wärmen.

Wichtige Bestandteile dieser Kunst
sind der Anbau und die Lagerung von
Wintergemüse. Dazu gehören zum
Beispiel Steckrüben, Topinambur,
Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Kar-
toffeln, Pastinaken und Petersilienwur-
zel. Sie beinhalten essenzielle Pflan-
zenstoffe wie Vitamine, Mineralien,
Entzündungshemmer, Ballaststoffe und
viele andere wertvolle Dinge, die das
körpereigene Immunsystem über den
Winter am Laufen halten. Weitere klas-
sische Wintergemüse sind Feldsalat,
Kürbis und Lauch. Entdecken Sie mit
unseren Rezepten, wie leicht es ist, die
Kraft der Wurzeln in die tägliche Er-
nährung zu integrieren. Ob in Suppe,
Gemüse, Salat oder als Würzmittel …
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Den ganzen Bericht finden Sie jetzt
in der aktuellen Ausgabe von
Mein Ländle im Zeitschriftenhandel.

Klassische Wintergemüse und eingemachte Vorräte gehörten früher fest zum
Winterspeiseplan. Auch heute begleiten sie uns schmackhaft durch die kalte
Jahreszeit, denn Großmutters Hausrezepte und Küche sind wieder gefragt.
Mein Ländle-Autorin Birgit Dirschka hält ein Plädoyer für eine kostbare Tradition.
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2019Neujahrskonzert
Nussbaum Stiftung

mit der Philharmonie Baden-Baden

NeNe jahr konzerkonzerkonzer
mit der Philharmonie Baden-Baden

Opelstraße 29 ∙ 68789 St. Leon-Rot In Kooperationmit der Stadt Bad Rappenau und
der BTB Bad RappenauerTouristikbetrieb GmbH

Vorverkauf
bei allen bekannten Reservix- Vorverkaufsstellen
sowie der Gästeinformation Bad Rappenau
(Salinenstraße 37, 74906 Bad Rappenau)

Kategorie 1: 32,- € Kategorie 2: 27,- €
Vorteil für Abonnenten: 2,50 € Ermäßigung pro Karte

Nähere Informationen finden Sie unterwww.lokalmatador.de

Einlass 17.30 Uhr · Beginn 18.00 Uhr · Kurhaus Bad Rappenau
Sonntag ·6. Januar 2019
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TRAUER VERANSTALTUNGEN

EINE DER GRÖSSTEN UND SCHÖNSTEN GRAB-
MALAUSSTELLUNGEN BADEN-WÜRTTEMBERGS

•Fachmännische und persönliche Beratung.
•Qualitativ hochwertige und erstklassige Arbeiten.
•Schöne, individuelle Grabmale nach Kundenwunsch
und zu günstigen Festpreisen.

•Lieferung und Aufstellung auf allen Friedhöfen in
ganz Baden Württemberg ohne Mehrpreis!
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Salinenstraße 31 · 74177 Bad Friedrichshall
Tel. 0 71 36/95 96–0 · www.maurer-grabmale.de

MAURER
GRABMALE

Ihr Ansprechpartner Michael Wurst

Nussbaum Medien St. Leon-Rot GmbH & Co. KG
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
www.nussbaum-medien.de

* 0,50 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend.
Die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt und auf unserer
Homepage unter www.nussbaum-medien.de veröffentlicht.

Urban Priol – JahresrückblickTILT
Sonntag, 02.12.2018 · 19 Uhr · Harmonie Heilbronn

Gewinn-Hotline: 0137 / 837 00 17*

3x2 Tickets
gewinnen!
Große Verlosungsaktion
für Nussbaum Club-Mitglieder
Unsere Printleser sind automatischMitglied imNussbaumClub

Losungswort:
„Urban Priol“

Teilnahmeschluss:
Montag, 26.11.2018

Foto: Thinkstock/gpointstudio
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D as schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,

steht in den Herzen seiner Mitmenschen.
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Zehn abwechslungsreicheMessenwarten vom 16. bis 25. November unter demDach
des Stuttgarter Messeherbst. Einkaufen, entdecken, erleben lautet das Motto der
Messen, die mit ihrem bunten Programm garantiert keine Langeweile aufkommen
lassen. Von den neuesten Brettspielen über Küchenberatung bis zu Technikerlebnis-
sen, von Babywelt bis vegane Ernährung: Hier ist Spaß für die ganze Familie garantiert!

StuttgarterMesseherbst

Bitte bestellen Sie Ihr Ticket online über www.messe-stuttgart.de/vorverkauf. Klicken Sie auf eine Messe des Stuttgarter
Messeherbst und weiter auf „Vorteilscode einlösen“. Dort den Vorteilscode nussbaum eingeben und auf „Code prüfen“
klicken. Preisnachlass wird automatisch abgezogen.

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart
Tel. 0711 18560-0
www.stuttgarter-messeherbst.de

2 €
Rabatt auf das bereits
reduzierte Onlineticket
(Tageskarte, ermäßigte Tageskarte

oder Familientageskarte)

Ihr Vorteilscode:
nussbaum

Aktionszeitraum:

16.11.2018 - 25.11.2018

Preise im
Gesamtwert von

100.000 €
Preisgeld für den

Landessieger

6.000 €

LOTTO Sportjugend-Förderpreis 2018:
Der Wettbewerb für Sportvereine aus
Baden-Württemberg

Gemeinsam mit dem Landessportverband und dem
Kultusministerium schreibt LOTTO Baden-Württemberg
den Sportjugend-Förderpreis 2018 aus. Der Wettbewerb
richtet sich an baden-württembergische Sportvereine
mit vorbildlicher Jugendarbeit. Prämiert werden Aktionen
aus den Jahren 2017 und 2018. Den Gewinnern des
Vereinswettbewerbs winken Preise im Gesamtwert von
100.000 Euro. Die Siegerehrung findet im Mai 2019 im
Europa-Park statt.

Weitere Informationen und Teilnahme unter:
www.sportjugendfoerderpreis.de
Bewerbungsschluss ist der 31.12.2018

23. und 24. November 2018, jeweils 19 Uhr
Im Alten Schloss ist schwer(t) was los! Tiefe Kellergewölbe, lichte Turmräume, eine verborgene Aus-
grabungsstätte, die Werkstätten der Restaurierung und weitere spannende Orte des Landesmuseums
werden Schauplatz einer einzigartigen „Tour de Schwert“! Hier begegnen Sie Fechtkämpfern, einem
Weltrekord-Schwertschlucker, der „Frau am Schwert“, den Kuratoren und Restauratoren der Ausstellung
„Faszination Schwert“ und Musikern, die mutig mit Tönen die Waffe erheben.

„Tour de Schwert“ – Kreuz&quer durch das Alte Schloss

LandesmuseumWürttemberg
Altes Schloss, Schillerplatz 6
70173 Stuttgart, Tel. 0711 89 535 111

www.landesmuseum-stuttgart.de
Bei Vorlage dieses Coupons an der Museumskasse des Landesmuseums Württemberg im Alten Schloss
erhalten Sie den angegebenen Vorteil. Nur solange der Vorrat reicht.

15 €„Tour de Schwert“-Ticket zum
ermäßigten Preis in Höhe von

Aktionszeitraum:

23. - 24. November 201
8
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EINE DER GRÖSSTEN UND SCHÖNSTEN GRAB-
MALAUSSTELLUNGEN BADEN-WÜRTTEMBERGS
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•Qualitativ hochwertige und erstklassige Arbeiten.
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ganz Baden Württemberg ohne Mehrpreis!

FÜ
R

ER
IN

NE
RU

NG
EN

MI
TS

TIL

Salinenstraße 31 · 74177 Bad Friedrichshall
Tel. 0 71 36/95 96–0 · www.maurer-grabmale.de

MAURER
GRABMALE

Ihr Ansprechpartner Michael Wurst

Nussbaum Medien St. Leon-Rot GmbH & Co. KG
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
www.nussbaum-medien.de

* 0,50 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend.
Die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt und auf unserer
Homepage unter www.nussbaum-medien.de veröffentlicht.

Urban Priol – JahresrückblickTILT
Sonntag, 02.12.2018 · 19 Uhr · Harmonie Heilbronn
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Große Verlosungsaktion
für Nussbaum Club-Mitglieder
Unsere Printleser sind automatischMitglied imNussbaumClub

Losungswort:
„Urban Priol“
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IMMOBILIEN

IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE UNTERRICHT

GESUNDHEIT UND BEAUTY

Das Beste
für Ihre
Ohren!
Unser Meisterteam
in Neuenstadt/Kocher
freut sich auf Ihren Besuch!

Unser Meisterteam
in Neuenstadt/Kocherin Neuenstadt/Kocher
freut sich auf Ihren Besuch!freut sich auf Ihren Besuch!
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Hauptstraße 58
74196 Neuenstadt/Kocher
Tel.: 07139 9328390 (täglich)
Di., Fr. 9-13 + 14-16Uhr
Samstag nach Vereinbarung!
An den anderen Tagen haben
wir in Möckmühl geöffnet.

Über 40x in Süddeutschland!

www.hoergeraete-langer.de

Für a nette Familie suchat mir a Haisle
im Landkreis Heilbronn.
Ob EFH/DHH/RH – EGAL!
HAUPTSACH ALLE BASSET NEI!
Rufet a: 07062/9246180
BÜROGEMEINSCHAFT BRAUN-MICHELFELDER-IMMOBILIEN

71720 OBERSTENFELD, INFO@BRAMI-IMMO.DE

Verkaufen Sie Ihre Immobilie (Häuser, Wohnungen,
Grundstücke, Abrisshäuser) an unsere vorgemerkten
Kunden u.a. von Daimler, Porsche und Bosch.

Verkaufsgarantie innerhalb von 4 Monaten.

Ihre Ansprechpartner: Dr. Wilken und Dr. Barth

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

34 Jahre Sprachreisen nach Großbritannien
Neue Motivation mit bestem Lernerfolg in Englisch
Ausgesuchte Gastfamilien‚ optimale Betreuung‚ effizienter Unterricht!
Attraktive Küstenorte in Südengland & Wales.

39

NEU!!! Video der Reise auf: www.calac.de

.

Kostenlose Prospekte & Beratung:
Telefon 07254 8093 • E-Mail: info@calac.deJ
Ostern: 13.4.-27.4.2019 Pfingsten: 8.6.-22.6.2019 Sommer: 27.7.-10.8.2019

Schalten Sie doch für Ihre Kunden eine

Weihnachts- und
Neujahrsgrußanzeige
www.nussbaum-medien.de/weihnachten

07033 / 69 24-0
www.nussbaum-lesen.de

Fragen zur Zustellung
Ihres Mitteilungsblattes:
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Nussbaum Medien arbeitet intensiv an der Zukunft der loka-
len Kommunikation. E-Commerce, BürgerApp mit personali-
sierten Inhalten und eine Nussbaum Card zur Unterstützung
unserer Print-Produkte sind ein Teil unserer Strategie, die
Nussbaum Medien in die Zukunft zu führen.

InnaherZukunftwerdenwir unsereMedienkanäledurcheine
innovative BürgerApp ergänzen und somit unsere Marktprä-
senz noch weiter stärken. Damit können Abonnenten lokale
Inhalte zusätzlich über das Smartphone personalisiert und
ortsübergreifend lesen und ortsansässige Unternehmen
erhalten eine weitere Plattform sich zu präsentieren.

Wir stärken Heimat! Werden Sie ein Teil von uns!

NUSSBAUM MEDIEN Bad Rappenau GmbH & Co. KG
Kirchenstr. 10 • 74906 Bad Rappenau
www.nussbaum-medien.de

500 Mitarbeiter 330 Orte 1 Mio. Haushalte/Woche

NMBR 001 Die NUSSBAUM MEDIEN Bad Rappenau
GmbH & Co. KG sucht ab sofort, zunächst
befristet für 12 Monate einen

Verkaufsmitarbeiter (m/w)
im Innendienst (39 Stunden/Woche)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zum
frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung
sowie unter Nennung der Stellenkennziffer NMBR 001 an:
personal@nussbaum-medien.de

Ihre Aufgaben
■ Telefonische Beratung und Betreuung

unserer Werbekunden im In- und Outbound

■ Werbeverkauf für Print- und Online-Produkte

■ Gewinnung von Neukunden
und Pflege Ihres Kundenstamms

■ Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen

■ Sichere Auftragsabwicklung

■ Erstellen von kundenindividuellen Angeboten
mit abschlusssicherer Nachverfolgung

Ihr Profil
■ Kommunikations- und Kontaktstärke

■ Strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

■ Freundliches und sicheres Auftreten

Ihre Qualifikation
■ Berufserfahrung im Telefonverkauf

■ Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

■ PC-Kenntnisse (MS Office)

7

7

Wir suchen Verstärkung für unser Team in Neckarsulm:
Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w),

Auszubildende/r zur MFA (m/w).
Bewerbungen bitte per Post an:
Kinderwunsch Frauenaerzte, Heiner-Fleischmann Str.1/2, 74172 Neckarsulm

Rollladen- u. Fenstermonteur
zur Verstärkung unseres Teams gesucht!

Wichtige Voraussetzungen sind selbstständiges Arbeiten und Kfz-Führerschein.

Schorle GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 3 · 74219 Möckmühl

Telefon 06298 95133
Mail: schorle-rollladen@t-online.de

 
     
  
 --   --

   

   

        
           

        
        
           -
  

        -
         
       

Wir suchen zur Verstärkung unseres Praxisteams
eine/n

zahnmedizinische/n Fachangestellte/n
in Vollzeit, ab Januar 2019

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen
per Post oder Email an

Zahnarztpraxis A. Leonhard
Hauptstraße 15, 74196 Neuenstadt oder
E-Mail: zahnarzt-leonhard@gmx.de
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STELLENANGEBOTE

VERMIETUNG
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Neuenstadt
3-Zi.Whg, 74m² für 1-2 Pers, 1.OG, EBK, Parkett, Balkon,

Keller, Garage . KM 575.- + NK + 2 MMK. frei ab sofort

wohnung-neuenstadt@t-online.de  07139 / 453078
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GASTRONOMIE

Handarbeiten Annerose Schnell
74653 KÜN-Gaisbach

Wolleverkauf
An Stapf´s Hofladen in Bitzfeld, Birkenhöfe 2

Am Do., 22. November
und Fr. 23. November
von 9:00 bis 18:00 Uhr

Das Team von NussbaumMedien Bad Rappenau GmbH
& Co. KG und die Druckerei Stein GmbH sind ab sofort
unter folgender neuenTelefonnummer zu erreichen:

07264 70246-0
Durchwahlen Ihrer persönlichen Ansprechpartner/in-
nen können wie bisher verwendet werden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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www.nussbaum-medien.de

NeueTelefonnummer!
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DRUCK & VERLAG
Ein Unternehmen vonNUSSBAUM MEDIEN

Geöffnet von Donnerstag, 29. November 2018
bis Sonntag, 02. Dezember 2018
Auf Ihren Besuch freuen sich

Hardthausen-Kochersteinsfeld, Mittlere Gasse 21
Telefon 07139 7524 oder 18262
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SonntagSauerbraten

Hardthausen-Kochersteinsfeld, Mittlere Gasse 21
Dorfschmiede

GESCHÄFTSANZEIGEN

Hier könnte Ihre
AnzeIge

stehen!

Alle Leser sind automatischMitglied im Nussbaum Club
und dürfen an den damit verbundenen Aktionen, die in
denMitteilungsblättern beworben werden, teilnehmen.

Wie kannman Nussbaum Club-
Mitglied werden?

www.nussbaum-medien.de
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... das e
twas

andere
Autohau

s KÜFFNER AUTOMOBILE
74626 Schwabbach . Maybachstr. 25
Tel. 07946 / 7021 . Fax 07946 / 7000
www.kueffner-automobile.de

·
·

Qualität zu etwas
anderen Preisen...
WERKS-, JAHRES- UND GEPFLEGTE
GEBRAUCHTWAGEN

* Finanzierung ab 1,99% o. Anz.
und Leasing zu Top-Konditionen

* Serviceleistungen /Reparaturen
Bremsendienst – Klimaservice –
Scheibenservice – TÜV und AU –
Unfallinstandsetzungen

Ist Ihr Öltank in Ordnung?

• Sanierung
• Innenhüllen
• Ölumlagerung
• Tankreinigung
• Instandhaltung
• Modernisierung
• Ein- und Ausbau
• neue Tanksysteme
• Wassertankumrüstung
• TÜV-Mängelbeseitigung
• Tankdemontage/Entsorgung
• Fachbetrieb nach WHG §19

76698 Ubstadt-Weiher (Zeutern)
Industriestr. 74 · Tel. 07253 26312
www.tankschutz-rothermel.de

Dieter Rehn Raumausstattung, Großgartacher Str. 202,
74080 Heilbronn-Böckingen, Tel. 07131 485848
www.rehn-und-sohn.de – info@rehn-und-sohn.de

Garnituren, Eckbänke, Stühle etc.

gewerblich oder privat
aufarbeiten und neu beziehen

mit preisgünstigen Qualitätsstoffen.
Unverbindliche Beratung auch nach Feierabend und samstags

Kommen Sie am 25. November 2018 von 11:00 – 17:00 Uhr
zu uns und lassen Sie sich auf die Adventszeit einstimmen.

Blumen Kronmüller – Rotfelsengasse 1 – 74243 Langenbrettach

Lichterglanz – Adventsstimmung-Weihnachtszauber
bei Blumen Kronmüller

Herzliche Einladung zur Adventsausstellung mit Lichterfest
Am Freitag, 23. November 2018, 16.00 – 21.00 Uhr
und Samstag, 24. November 2018, 16.00 – 21.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Raiffeisen Markt Team Öhringen

BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG  Hindenburgstraße 13  74613 Öhringen

In gemütlicher Atmosphäre verzaubern wir Sie mit
floristischen, weihnachtlichen Dekorationen

und vielem mehr…
Die Bewirtung übernimmt an beiden Tagen die
Landjugend Öhringen. Sie werden mit Punsch,
Glühwein, Bratwurst und weiteren Leckereien verwöhnt.

„Advent – wenn die Zeit einen Zauber verspürt“

Dachdecker mit 15 Jahren Erfahrung
erledigt Dachreparaturen- aller Art:
 Flachdachbau  Ziegeldach  Asbestdach (Eternit)
 Dachüberprüfung

Mobil: 0176 72602030

Angebot vom 19.11. bis 24.11.2018
Mageres Siedfleisch
– v. Hohenloher Weiderind – 100 g 0,95 €
Schweineschnitzel auch paniert
– Tiere aus Freiluftstall – 100 g 0,98 €
Bunte Paprikalyoner 100 g 1,15 €
Schwarzwurst im Ring/Pfefferschwarze 100 g 0,85 €
Bio Allg. Bergkäse 100 g 1,75 €

Das Besondere diese Woche:
Würziger Zigeunerrollbraten auch im Bratschlauch

Hofmetzgerei Hack, 74243 Langenbeutingen
Bössingerstraße 1 · Tel. 07946 9486778

Fax 9486779

Hofmetzgerei Hack, Lindelberg
74629 Windischenbach · Tel. 079461639
Fax 3322 · Mi 9-13, Fr 9-18, Sa 8-14 Uhr

www.hofmetzgerei-hack.de
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Handarbeiten Annerose Schnell
74653 KÜN-Gaisbach

Wolleverkauf
An Stapf´s Hofladen in Bitzfeld, Birkenhöfe 2

Am Do., 22. November
und Fr. 23. November
von 9:00 bis 18:00 Uhr

Das Team von NussbaumMedien Bad Rappenau GmbH
& Co. KG und die Druckerei Stein GmbH sind ab sofort
unter folgender neuenTelefonnummer zu erreichen:

07264 70246-0
Durchwahlen Ihrer persönlichen Ansprechpartner/in-
nen können wie bisher verwendet werden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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www.nussbaum-medien.de

NeueTelefonnummer!
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DRUCK & VERLAG
Ein Unternehmen vonNUSSBAUM MEDIEN

Geöffnet von Donnerstag, 29. November 2018
bis Sonntag, 02. Dezember 2018
Auf Ihren Besuch freuen sich

Hardthausen-Kochersteinsfeld, Mittlere Gasse 21
Telefon 07139 7524 oder 18262
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SonntagSauerbraten

Hardthausen-Kochersteinsfeld, Mittlere Gasse 21
Dorfschmiede

GESCHÄFTSANZEIGEN

Hier könnte Ihre
AnzeIge

stehen!

Alle Leser sind automatischMitglied im Nussbaum Club
und dürfen an den damit verbundenen Aktionen, die in
denMitteilungsblättern beworben werden, teilnehmen.

Wie kannman Nussbaum Club-
Mitglied werden?

www.nussbaum-medien.de
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Scheibenservice – TÜV und AU –
Unfallinstandsetzungen

Ist Ihr Öltank in Ordnung?

• Sanierung
• Innenhüllen
• Ölumlagerung
• Tankreinigung
• Instandhaltung
• Modernisierung
• Ein- und Ausbau
• neue Tanksysteme
• Wassertankumrüstung
• TÜV-Mängelbeseitigung
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• Fachbetrieb nach WHG §19
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gewerblich oder privat
aufarbeiten und neu beziehen

mit preisgünstigen Qualitätsstoffen.
Unverbindliche Beratung auch nach Feierabend und samstags

Kommen Sie am 25. November 2018 von 11:00 – 17:00 Uhr
zu uns und lassen Sie sich auf die Adventszeit einstimmen.

Blumen Kronmüller – Rotfelsengasse 1 – 74243 Langenbrettach

Lichterglanz – Adventsstimmung-Weihnachtszauber
bei Blumen Kronmüller

Herzliche Einladung zur Adventsausstellung mit Lichterfest
Am Freitag, 23. November 2018, 16.00 – 21.00 Uhr
und Samstag, 24. November 2018, 16.00 – 21.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Raiffeisen Markt Team Öhringen

BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG  Hindenburgstraße 13  74613 Öhringen

In gemütlicher Atmosphäre verzaubern wir Sie mit
floristischen, weihnachtlichen Dekorationen

und vielem mehr…
Die Bewirtung übernimmt an beiden Tagen die
Landjugend Öhringen. Sie werden mit Punsch,
Glühwein, Bratwurst und weiteren Leckereien verwöhnt.

„Advent – wenn die Zeit einen Zauber verspürt“

Dachdecker mit 15 Jahren Erfahrung
erledigt Dachreparaturen- aller Art:
 Flachdachbau  Ziegeldach  Asbestdach (Eternit)
 Dachüberprüfung

Mobil: 0176 72602030

Angebot vom 19.11. bis 24.11.2018
Mageres Siedfleisch
– v. Hohenloher Weiderind – 100 g 0,95 €
Schweineschnitzel auch paniert
– Tiere aus Freiluftstall – 100 g 0,98 €
Bunte Paprikalyoner 100 g 1,15 €
Schwarzwurst im Ring/Pfefferschwarze 100 g 0,85 €
Bio Allg. Bergkäse 100 g 1,75 €

Das Besondere diese Woche:
Würziger Zigeunerrollbraten auch im Bratschlauch

Hofmetzgerei Hack, 74243 Langenbeutingen
Bössingerstraße 1 · Tel. 07946 9486778

Fax 9486779

Hofmetzgerei Hack, Lindelberg
74629 Windischenbach · Tel. 079461639
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• Individuelle Fachberatung

• Vor Ort und in der
eigenen Fliesenausstellung

• Badsanierung aus einer Hand

• Balkonsanierung

• Außentreppen

• Altbau/Neubau

• Fliesen/Naturstein/
Mosaik

74243 Langenbrettach
Bei der Ziegelhütte 13
Tel. 07139 8105
Fax 07139 2727
ie en r ttl t nline.de

Be chen ie n
nline nter
. ie en r ttl .de

Hofmetzgerei Meister KG
Seehof 1 · 74626 Bretzfeld-Waldbach

Telefon 0177 4974470
E-Mail: info@hofmetzgerei-meister.de

Öffnungszeiten:
mittwochs von 14 bis 18 Uhr

und
samstags von 8 bis 12 Uhr

Seehof 1 · 74626 WALDBACH

Hofmetzgerei

MEISTER
DBACHHDDBACCHHH

Wo´s prima schmeckt!

Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Schlachtung und Produktion

ANGEBOT
für Samstag, 24.11.18 und Mittwoch, 28.11.18
Schweinehals kg 8,50 €
Schweineschnitzel kg 7,50 €
Rostbraten kg 20,00 €
Delikatessleberwurst kg 8,00 €
Landjäger und Pfefferbeißer kg 9,00 €
Bierschinken kg 8,50 €
Gerauchter Schweinehals kg 12,00 €

Herzliche Einladung

zur Adventsausstellung

Kommen

Sie vorbei und freuen Sie

sich mit mir gemeinsam

auf die besinnliche 25. Nov. 2018

und gemütliche 12 – 18 Uhr
Weihnachtszeit Ich freue mich

auf Ihren Besuch.

Jasmins Blumenlädle

Hohenloher Strasse 61

74243 Langenbrettach

FON: 07946 / 9484590

MO 19. - SA 24. NOV20% AUF ALLE REGULÄRE MODE

Oedheim am Marktplatz
muellerswelt.de

SHOPPING PARTY:
FREITAG 9-20 UHR DURCHGEHEND
SEKT - GEBÄCK - PUNSCH - GLÜHWEIN

BLACK SHOPPING WEEK

Verwöhnen Sie ihren
Gaumen in außerge-
wöhnl icher Atmosphäre
und traumhaft winter-
l ichem Ambiente .

Neudeck 21 | 74243 Langenbrettach
0794691600 | info@kueffner-hof.de

Fr isch zubere i tete
Speisen mi t
Front-Cooking

Reserv ierung
erforder l ich !

SONNTAGSBRUNCH
AUF DEM KÜFFNER HOF

26,90
p.Per

s.

25.11. | 2.12. | 9.12. | 16.12. von 10 bis 15 Uhr

weitere Infos auf
Facebook und
kueffner-hof.de

Kurzer Wegzum guten Service !


	Langenbrettach_2018_47_amt.pdf
	Langenbrettach_2018_47_anz_end

